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Die Stargarder Zeitung erscheint  
am Samstag, dem 23. Februar 2013.

Redaktionsschluss ist am 14. Februar 2013.
Anzeigenschluss ist am Montag, dem 18. Februar 2013.
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Burg Stargard liegt in einer der reizvollsten Landschaften unseres Bundeslandes. Die schöne Landschaft und viele an-
dere Sehenswürdigkeiten ziehen jedes Jahr viele Touristen in unsere Region. Auf Grund der Vielfalt der touristischen 
Angebote ist es dringend nötig, die Gruppe der Burg- und Stadtführer zu vergrößern. 

Am Donnerstag, dem 7. Februar, 10:00 Uhr, findet  im Museum auf der Burg eine Informationsveranstaltung und ein 
kleiner „Einstiegslehrgang“ für Burg- und Stadtführer statt.

Der Museumsleiter Frank Saß, stellt die wichtigsten touristischen Sehenswürdigkeiten im Raum Burg Stargard vor und 
erläutert die Aufgaben der Burg- und  Stadtführer. 
Alle Personen, die Zeit, Lust und Liebe haben, selbst Touristen und Gäste zu führen oder die Interesse  an diesem Thema 
besitzen, sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich.

Wir bitten um Voranmeldung über die Tourist-Information Burg Stargard. 
Tel.: 039603 25355 oder per E-Mail: ti@burg-stargard.de

BURG- UND STADTFÜHRER GESUCHT! 
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Liebe Leserinnen und Leser,

heute halten Sie die erste Ausgabe der Stargarder Zeitung des Jahres 2013 in der 
Hand.
Wie Sie sicherlich feststellten, gab es nicht nur in Politik und Wirtschaft Reformen 
und Veränderungen, sondern auch in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

Mittels der erneuerten Zusammenarbeit mit dem Verlag Linus Wittich aus Sietow 
nahmen wir gemeinsam einige Erneuerungen vor. So sieht Ihr Amtsblatt ein wenig 
anders aus als bisher. Das Layout ist klarer, lesbarer, aufgeräumter - und dennoch 
unverkennbar. Es erscheint in einer anderen Farbe, die sich unserem CI (Corporate 
Identity, sprich Identität, Erscheinungsbild nach außen) angleicht. 

Eine weitere Veränderung ist die Veröffentlichung Ihrer Geburtstage erst ab dem 
65. Lebensjahr. Viele Ihrer Mitmenschen sprachen sich gegen eine Veröffentlichung 
ab dem 60. Jubiläum aus. Sie fühlen sich jung und lebensbejahend mit 60, in einer 
Gesellschaft, in der die Lebenserwartung enorm gestiegen ist. Diesem Wunsch 
leisteten wir Folge.

Uns interessiert, wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Stargarder Zeitung empfinden und wahrnehmen. Bitte geben 
Sie uns Hinweise und Anregungen dazu. Gern können Sie dies telefonisch unter der Telefonnummer 039603 25310 oder 
per E-Mail an i.bauermeister@stargarder-land.de vornehmen.

Ihr 
Tilo Lorenz
Bürgermeister

Nachruf
„Dem Nächsten zur Wehr, sich selber zur Ehr“

Tief betroffen sind vom Ableben unserer Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Burg Stargard

Wir werden Ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Hauptbrandinspektor a. D. 
Hans Uthmann

geb. 08.08.1930
gest. 20.12.2012

Oberfeuerwehrfrau
Manuela Borchardt

  geb. 02.07.1961
  gest. 20.11.2012 

Hans-Jürgen Lohde

Amtswehrführer

Stargarder Land

Joachim Jünger

Amtsvorsteher des

Amtes Stargarder Land

Wilfried Krage

Die Freiwillige Feuerwehr

Burg Stargard

Tilo Lorenz

Bürgermeister 

Stadt Burg  Stargard
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Bürgerempfang am 11. Januar 2013
Schon zur Tradition geworden - der jährlich stattfindende Bür-
gerempfang anlässlich der Stadterhebung vor nunmehr 754 
Jahren - nehmen immer mehr Einwohner und Gäste diese 
Veranstaltung zum Anlass, sich über das Geschehen in der 
Stadt zu informieren und am Gemeinschaftsleben teilzuhaben.

Wie schon im vergangenen Jahr sind mehr als 100 Gäste, da-
runter Stadtvertreter, sachkundige Einwohner, Bürgermeister 
des Amtsbereiches und Mitglieder der Vereine, der Einladung 
zum Jahresempfang gefolgt. Der Einladung gefolgt waren auch 
unser Landrat Heiko Kärger und der Kreistagspräsident, Michael 
Stieber. 

Etwa 20 Geschichtsinteressierte nahmen im Vorfeld an der 
historischen Stadtführung, die in gewohnter Art und Weise 
durch unseren Stadt-
historiker Frank Saß 
vorgenommen wur-
de,  teil. Die Mitglieder 
des Hospitalvereins 
kümmerten sich um 
das leibliche Wohl der 
Gäste, die sich bereits 
vor dem Rundgang 
im Alten Hospital 
am Ziegenmarkt mit 
Glühwein und ande-
ren selbstgefertigten 
Köstlichkeiten stärken 
konnten.
„Burg Stargard ver-
bindet“ - mit diesen 
Worten begann der 
Bürgermeister Herr 
Lorenz seine Festre-
de. 

Durch diese Ver-
bindung können 
Zwischenräume 
überwunden, Be-
ziehungen herge-
stellt und kommu-
niziert - aber auch, 
etwas zu einem 
Ganzen zusam-
mengefügt wer-
den, wodurch dann 
Zusammenhalt be-
gründet wird.
Herr Lorenz ver-

deutlichte, dass alle Anwesenden mit ihrem Kommen zeigten, 
dass sie im besonderen Maße eine Verbindung zu unserer Stadt 
haben, Verantwortung in unserem Gemeinwesen übernehmen 
und sich für Burg Stargard einsetzen.
Der direkte Kontakt mit den Einwohnern sei von wesentlicher 
Bedeutung, wenn es darum geht, Entscheidungen vorzuberei-
ten und Anregungen oder Vorschläge mit einfließen zu lassen.
Die Ausschüsse der Stadtvertretung spielen dabei eine nicht 
unerhebliche Rolle. Viele Schwerpunkte umfassen das „Stra-
tegiepapier Burg Stargard“ aus dem Jahre 2010. Hierin ent-
halten sind vielfältige Entwicklungsvorschläge von großen und 
kleinen Schlüsselprojekten, die das Ziel haben, die Stadt und 
gleichzeitig den Tourismusstandort Burg Stargard nachhaltig 
zu entwickeln.
An der Umsetzung dieses Leitbildes wird konsequent gearbeitet.
„Dass auch der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Stadt-
gebiet zu den vordringlichsten Aufgaben unserer Kommune 
gehört, wird durch die diversen Baumaßnahmen deutlich“, so 
Herr Lorenz.
Die Erneuerung der Bachstraße sowie des Sabeler Weges 
tragen zur weiteren Aufwertung der Innenstadt bei. Darüber 
hinaus wurde ein Teil Sabeler Weg entlang der katholischen 
Kirche erneuert. Weiterhin wird aller Voraussicht nach in 2013 
ferner die Rosenstraße längs des Sportplatzes saniert, so dass 
dann nur noch der Sabeler Weg entlang des Garagentraktes 
erneuert werden muss.
In den kommenden 
Jahren wird sich die 
Stadt außerdem für 
die Erneuerung der 
Hauptdurchgangstra-
ßen, wie der Bahnhof- 
oder der Mühlenstra-
ße, bemühen. Auch 
die Ortsdurchfahrt 
Quastenberg soll, so-
bald die Förderung 
durch den Landkreis 
erfolgt, schnellstmög-
lich erneuert werden. 
Das Ziel, die Innen-
stadt - das Stadtzen-
trum - in einem an-
sehnlichen Zustand 
zu bringen und damit 
zu beleben, sollte stets höchste Priorität haben. So steht im 
besonderen Fokus das Gebäude Marktstraße 7.
Um all die genannten und ungenannten Herausforderungen 
bewältigen zu können, sei es unumgänglich, weiterhin gemein-
sam an den Zielen zu arbeiten. 
Auf die Notwendigkeit des gemeinsamen Handelns im Interesse 
aller Einwohner und Gäste der Stadt ging auch Herr Landrat 
Kärger in seinem Grußwort ein.

Die Bedeutung der historischen Burganlage aber auch das 
Zusammenspiel zwischen der Historie und der Innenstadt stellte 
er ebenso in den Vordergrund, wie die Notwendigkeit eines 
gemeinsamen Miteinanders im Interesse der Entwicklung der 
Stadt. 
Die Würdigung des Ehrenamtes leitete der 1. Stellvertretende 
Stadtvertretervorsteher Hans-Joachim Holm ein. 
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„Ehrenamt bedeute auch 
stets Freiwilligkeit und das 
unentgeltliche Handeln im 
Interesse der Gemeinschaft. 
Dieses sei nicht immer 
selbstverständlich und gera-
de aus diesem Grunde stellt 
die Würdigung des bürger-
schaftlichen Engagements 
eine Besonderheit dar.“ 
„Eine kleine Frau, die trotz 
Ihrer Zurückhaltung immer 
im Licht der Öffentlichkeit 
steht und von dieser auch 
wahrgenommen wird“, so 
beschrieb Herr Holm die zu 
Ehrende. Ihre Vereinsmit-
glieder nennen sie respekt-
voll die Mutter des Vereins 
- Sigrid Harder!

Sie war viele Jahre Vorstandsmitglied und somit Anlaufpunkt 
für alle Dinge des Vereins.
Sie wachte gewissenhaft über die finanzielle Lage des Ver-
eins, arbeitete engagiert mit der Kindertanzgruppe, fühlte sich 
für die Werbung zuständig und organisierte Veranstaltungen 
verschiedenster Art.
Frau Harder ist als Vereinsmitglied immer zur Stelle wenn sie 
gebraucht und gerufen wird.

Die Festveranstaltung wurde auch dafür genutzt, eine Her-
zensangelegenheit für viele transparent zu machen. In den 
letzten Wochen gab es hier und da einige Presseberichte über 
die Hilfsaktionen von Privatpersonen oder Vereinigungen für 
die kleine Pien, die nach einem tragischen Unfall auf vielfältige 
Hilfe angewiesen ist.
Zur Unterstützung im Alltag, für ein möglichst selbständiges Le-
ben, benötigt Pien einen Assistenzhund, der z.B. beim Anziehen 
behilflich ist, Türen öffnen oder beim Gehen Unterstützung sein 
kann. Vermehrt wurde dazu aufgerufen, zu spenden.
Auch in Burg Stargard gab es zahlreiche Initiativen durch die 
Vereine und Privatpersonen.
Die Bürgermeister der Stadt Burg Stargard und der stellver-
tretende Amtsvorsteher des Amtes Stargarder Land Wilfried 
Stegemann,

übergaben an 
diesem Abend 
an die Eltern 
der kleinen Pien, 
Frau und Herrn 
Abrahams, 
einen symbo-
lischen Scheck 
in Höhe von 
1.000 EUR.
Diese waren 
glücklich, dank-
bar und über-
wältigt von der 

großen Spendenbereitschaft.

Das Geld für den Reha-Hund Milka sei bereits zusammen. 
Dieser kommt im Sommer auf den Hof der Familie Abrahams 
in die Quastenberger Siedlung.

Zukünftig sollen die Vereine die Möglichkeit erhalten, im Rah-
men des Bürgerempfangs über die Inhalte, Ziele und Ergebnisse 
ihrer Vereinstätigkeit öffentlich zu berichten. 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Chronik „meldeten“ sich 
nicht ohne Grund zu Wort. 

Sie hatten ein „Geschenk“ im Gepäck. Herr Dr. Eckard Ribitzki 
übergab das Manuskript für ein Buch mit dem Titel „Burg Star-
gard“ mit der Unterzeile „Stadt-Land-Burg“.
Direkt nach der Fertigstellung der Festschrift zur 750-Jahrfeier 
im Jahre 2009 begannen die fünf Mitglieder mit der Arbeit an 
einer Chronik. Herr Dr. Ribitzki beschrieb den Weg bis zum 
jetzigen Arbeitsstand so:
„Der Weg dorthin war nicht steinig, aber voller Papier. 40 Ord-
ner, vollgepfropft mit Dokumenten aus der Stadtgeschichte, 
mit Chroniken zur Geschichte der Burg und des Landes, mit 
Fotos aus den letzten 100 Jahren, mit Erlebnisberichten von 
Bürgern der Stadt und eine nicht mehr überschauende Vielzahl 
von Einzelinformationen standen im Chronikraum auf der Burg 
zur Sichtung bereit.“
Nicht alle Ereignisse aus der über 750-jährigen Geschichte der 
Stadt konnten eine angemessene Berücksichtigung erfahren. 
Aufgeschrieben wurde aber alles, was für bedeutsam und in-
teressant gehalten wurde in der Hoffnung, dass es auch die 
zukünftigen Leser so sehen mögen.
Abschließend gab Dr. Rititzki seiner Hoffnung Ausdruck, dass 
„das Aufgeschriebene für ausreichend gut befunden wird und 
das Stadtsäckel freigegeben wird für die Veröffentlichung.“
Der Bürgermeister bedankte sich für die fleißige und konse-
quente Arbeit an der Chronik und für die Übergabe des Ma-
nuskriptes.
Musikalisch begleiteten die Mitglieder des Erwachsenenen-
sembles „Amici Allegri“ des Musikschulzweckverbandes Kon.
centus Neubrandenburg den Bürgerempfang. 

Sie leiteten auch nach den Abschlussworten des Bürgermeisters 
den gemütlichen Ausklang des Abends ein. 
Danke an Alle, die zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen.

Marion Franke
Leiterin Hauptamt
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Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Burg 
Stargard, werte Grundstückseigentümer,
der Großteil unserer Energieversorgung basiert auf den fos-
silen Energieträgern Erdöl, Kohle und Gas. Die Preise dieser 
Energieträger 
unterliegen zum 
einen ständigen 
Schwankungen 
und steigen zum 
anderen perma-
nent an. Eine 
Auswertung der 
Energiepreis-
entwicklung 
des Bundesmi-
nisteriums für 
Wirtschaft und 
Technologie er-
gab für den Zeit-
raum von 2000 
bis 2011 einen 
durchschnitt-
lichen Preisan-
stieg von 5 % 
pro Jahr. Auch 
in den kommen-
den Jahren werden die Haushalte in ganz Deutschland von 
weiteren Energiepreisanstiegen nicht verschont bleiben.
Erneuerbare Energien stellen, weil sie (mit Ausnahme von Bio-
masse) nicht am Weltmarkt gehandelt werden, eine Möglichkeit 
dar, sich von den stetigen Preissteigerungen der fossilen En-
ergieträger zu lösen. Demnach resultiert aus einer Umstellung 
der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien langfristig 
eine finanzielle Entlastung der öffentlichen, privaten und ge-
werblichen Haushalte.
Aus diesem Grund hat die Stadt Burg Stargard über das KfW-
Programm „Energetische Stadtsanierung“ Zuschüsse für die 
Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes beantragt und 
genehmigt bekommen. Ziel ist es für das Quartier Burg Stargard 
(siehe Abbildung) sowie angrenzende Ortsteile ein ganzheitliches 
Konzept zu entwickeln, welches die vorhandenen Potentiale für 

alternative Technologien näher beleuchtet und dabei sowohl 
städtebauliche, denkmalpflegerische, baukulturelle, als auch 
wohnungswirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt. 
Das Konzept soll gemeinsam mit Einwohnern, insbesondere den 

Grundstücks-
eigentümern in 
Burg Stargard 
sowie mit der 
Unterstützung 
der BPM Ingeni-
eurgesellschaft 
mbH entwickelt 
werden und 
eine Planungs-
grundlage für 
zukünftige In-
vestitionsent-
scheidungen 
darstellen.
Aus d iesem 
Grund sind al-
le Bürgerinnen 
und Bürger der 
Stadt Burg Star-
gard zu der

Informationsveranstaltung - Energetisches Quartierskon-
zept Burg Stargard - 

am 18.02.2013 
um 17:30 Uhr 
in die Aula der Regionalen Schule Burg Stargard (Klüschen-
bergstraße 13) recht herzlich eingeladen. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Sie ausführlich über 
die Konzepterstellung und das weitere Vorgehen informiert. 
Zudem besteht die Gelegenheit Fragen und Anregungen her-
vorzubringen.

Tilo Lorenz
Bürgermeister
Stadt Burg Stargard

Achtung Tretminen - Hundekothaufen im öffentlichen Bereich

In Hundekot zu treten soll ja bekanntlich Glück bringen, aber dann müssten in unserem Amtsbereich nur noch Menschen 
wohnen, die vom Glück nahezu erschlagen werden. Treten auch Hundehalter mal in Hundekot?

Quartierskonzept Burg Stargard - Öffentlichkeitsveranstaltung

In der Vergangenheit ha-
ben wir bereits mehrmals 
in der Stargarder Zeitung 
auf den oben angeführten 
Missstand hingewiesen. 
Zurzeit mehren sich die 
Beschwerden von Bür-
gern über Hundekothau-
fen sowohl auf kommu-
nalen Flächen als auch 
vor Privatflächen (hier 
sind besonders die Grün-
streifen vor den Gartenzäunen gemeint).
Es hat fast den Anschein, dass manche Bürger meinen, Grünflä-
chen sind gleichzeitig Hundetoiletten und lassen ihre geliebten 
“Vierbeiner” auch noch dazu von der Leine los. Dabei ist es 
doch so: Hundehaltern, denen kein eigenes Grundstück zur 
Verfügung steht und die ihren Hund im öffentlichen Bereich 
ausführen, sind verpflichtet, das „Geschäft” ihres Hundes im 
geeigneten Behältnis mit nach Hause zu nehmen. Wer hat 
dieses Verhalten bei Hundebesitzern denn schon mal beobach-
tet? Es hat sich leider noch nicht durchgesetzt.

Nach dem Straßen- und Wegegesetz M-V, hier der § 49, stellt 
ein Hundekothaufen eine Verunreinigung des Straßenraumes 

über das normale Maß hinaus dar. Übrigens ist dieses auch 
in den einzelnen Straßenreinigungssatzungen der Stadt Burg 
Stargard und den der Gemeinden Cammin, Cölpin, Groß Ne-
merow, Holldorf, Lindetal und Pragsdorf festgehalten. 

Diese Verunreinigungen sind vom Hundehalter unaufgefor-
dert und unverzüglich zu entfernen. Geschieht dies nicht, 
besteht der Tatbestand, der ein Verwarn- und Bußgeld ent-
sprechend der jeweils gültigen Straßenreinigungssatzung 
nach sich ziehen kann. 
Des Weiteren besteht entsprechend der Ergänzenden Verord-
nung des Amtes Stargarder Land zur Hundehalterverordnung 
M-V vom 10.09.2003 für die gesamten Ortsteile der Stadt Burg 
Stargard und den Ortsteilen der Gemeinden Cammin, Cölpin, 
Groß Nemerow, Holldorf, Lindetal, Pragsdorf nach § 2 Abs.1 
ein grundsätzlicher Leinenzwang für Hunde aller Rassen 
innerhalb der Ortschaften. Weiterhin ist entsprechend § 2 Abs. 2 
das Mitführen von Hunden auf Kinderspielplätzen, Sportstätten, 
Badestellen oder Flächen, die als Liegewiese für Menschen 
ausgewiesen sind, verboten. 
Nach § 3 dieser Verordnung stellt ein Handeln gegen § 2 Abs. 
1 und 2 bereits eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer 
Geldbuße bis zu 5.000 EUR geahndet werden.

Ihr Bau- und Ordnungsamt
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Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Parlaments- 
und Kommunalwahlen in den sechs Monaten vor der Wahl aus dem Melderegister Auskunft zu Vor- und Familiennamen, Dok-
torgrad und Anschriften von wahlberechtigten Einwohnern geben (§ 35 Abs. 1 Landesmeldegesetz Mecklenburg-Vorpommern 
(LMeldG M-V). Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten an Parteien, Wählergruppen oder andere Träger von Wahlvorschlägen 
weitergegeben werden, können Sie gegen die Weitergabe Ihrer Daten beim Meldeamt Widerspruch einlegen. Nutzen Sie dazu 
das auf unserer Internetseite unter www.stargarder-land.de hinterlegte Widerspruchsformular oder widersprechen Sie persönlich 
im Meldeamt. 

Darüber hinaus können Sie auch gegen die Weitergabe Ihrer Meldedaten an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, an 
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk anlässlich von Alters- oder Ehejubiläen, an Adressbuchverlage sowie gegen die Online-
Melderegisterauskunft Widerspruch einlegen. Unsere Beschäftigten im Meldeamt beraten Sie gern. 

Fototermin:

Informationen zum Widerspruchsrecht gegen Auskünfte aus dem Melderegister 
anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl

Dieses ist wie folgt für Sie geöffnet: 
Dienstag von  08:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr
Mittwoch von  08:30 bis 12:00 Uhr
Donnerstag von  08:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr

Die nächste Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten Cornelia Möller findet
am Donnerstag, dem 14.02.2013,

von 14:00 - 15:00 Uhr
im Rathaus, Mühlenstr. 30 in Burg Stargard statt.

Sprechstunde Gleichstellungsbeauftragte

✂

✂
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Donnerstag, 27.12.2012, 14:00 Uhr Übergabe eines Spenden-
checks in Höhe von 1025,- EUR für das neue Außengehege 
der 5 Kapuzineraffen im Tierpark Burg Stargard.

Eine kleine Weihnachtsüberraschung brachte der Burg Star-
garder Ralf-Peter Hässelbarth am Donnerstag im Tierpark der 
Burgenstadt vorbei. Aus Anlass seines 60. Geburtstages hatte 
er die eingeladenen Gäste gebeten, statt Geschenken doch eine 
kleine Spende für die Kapuzineraffen im Tierpark Burg Stargard 
zu hinterlegen. Für die Kapuziner ist ein neues Außengehege 
notwendig, das im Frühjahr gebaut werden soll. Die Innenanlage 
ist gerade fertig geworden.

Insgesamt kamen dabei 1025,- EUR zusammen. Die Freude 
darüber war der Leiterin des Tierparks Karin Voß bei der Spen-
denübergabe deutlich anzusehen. „Ich freue mich über das Enga-
gement der Burg Stargarder immer sehr. Der Tierpark braucht jede 
Unterstützung!“ sagte sie. Und Ralf-Peter Hässelbarth erzählte, 
dass er gern mit seinem Enkel in den Tierpark kommt und dass 
der Tierpark eine Anziehungskraft über die Stadt hinaus habe. 

„Solche kulturellen Leuchttürme müssen auf jeden Fall erhalten 
und weiterentwickelt werden“ betonte Hässelbarth, der auch 
Mitglied im Kulturausschuss des Kreistages ist und übergab die 
Spende an die Tierparkleiterin mit den Worten: „Ich wünsche 
Ihnen und Ihren fleißigen Helfern, dass auch im nächsten Jahr 
wieder viele Besucher in den Tierpark kommen und Freude 
daran haben, auch den Kapuzineräffchen in ihrem neuen Ge-
hege zu zusehen.“
Kapuzineraffen leben in den Wäldern Südamerikas und ge-
hören zu den Affenarten mit einem sehr hoch organisierten 
Sozialverhalten. Sie können auch Werkzeuge gebrauchen, 
sind hochintelligent und werden wegen dieser Eigenschaften 
gern auch für die Betreuung behinderter Menschen eingesetzt.

Karin Voß, Leiterin Tierpark/Ralf-Peter Hässelbarth

Der Eiskeller am Klüschenberg in Burg Stargard 
Der Eiskeller soll bereits um 1850 von der Stargarder Brauerei 
errichtet worden sein.
Nach Fr. Kaeding wurde die Brauerei von Senator Adolf Meinhard 
1862 erbaut. Getränke, die die Brauerei herstellte, konnten im 
Eiskeller gekühlt werden. Wenn lang anhaltendes Frostwetter 
herrschte und der Mühlenteich eine dicke Eisdecke trug, wurde 
Eis für die Brauerei geschnitten. Das Eisschneiden war eine 
schwere körperliche Arbeit. Diese verrichteten die Arbeitskräfte 
mit speziellen Eisäxten, Eissägen und Eispiecken. Eine Eisaxt 
und eine Eissäge befinden sich noch heute im Bestand des Mu-
seums. Zu Beginn der Arbeiten versammelten sich Fuhrleute 
am Mühlenteich, um das Eis später zum Eiskeller zu transpor-
tieren. Das Eis wurde auf Leiterwagen oder Schlitten verladen, 
die Pferde zogen. Am und im Eiskeller haben die Arbeiter einen 
Flaschenzug benutzt, um das Eis einzulagern. Das Eis kam auf 
ein Strohbett und darauf die Bierfässer. Zwischen die einzelnen 
Eisplatten wurde etwas Salz gestreut, damit die Schichten leicht 
angetaut zu einem riesigen Block zusammenschmolzen. Bis in 
den Herbst hinein hatte die Brauerei so einen zuverlässigen Eis-
vorrat. Im Sommer hackte man Stücke vom Eis ab und lieferte es 
zusammen mit den Bierfässern, an Wirtshäuser aus. So blieb das 
Bier kühl. Der Wirt bekam gleich das Eis mitgeliefert, denn vor 140 
Jahren hatte keine Brauerei und kein Wirtshaus eine elektrische 
Kühlanlage. Man nutzte einen hölzernen, mit Zinkblech ausge-
schlagenen „Kühlschrank“, dessen doppelte Rückwand mit Eis 
aus dem Keller befüllt wurde. Wer so ein Gerät besaß war nicht 
arm und schon fortschrittlich. Unser Feldsteinbunker ist massiv, 
mit Stein gepflastert und besitzt 1,60 m dicke Backsteinmauern. 
Kühlanlagen in den Brauereien wurden in den 40er Jahren des 
19. Jahrhunderts erst eingeführt. Die Kühlung im Eiskeller war 
für damalige Verhältnisse eine sichere Methode. Unbehandeltes 
Bier war nicht unbegrenzt haltbar, um die Haltbarkeit zu erhöhen, 
musste es bei Temperaturen um die 4 Grad Celsius gelagert 
werden. Deshalb verfügten die Brauereien vor dem Gebrauch 
technischer Kühlanlagen über diese speziell nutzbaren Bierkeller. 
Der Eiskeller ist ein altes Bau- und Naturdenkmal. Im Eiskeller 
herrscht im Sommer eine Temperatur von ca. 8-10 Grad Celsius 
und im Winter ist der Keller frostsicher. Das heißt, das Eis konnte 
so fast über das ganze Jahr hier gelagert werden. Die Tür wurde 

im Sommer in den frühen Mor-
genstunden oder spät abends 
geöffnet, damit möglichst we-
nig Luft ausgetauscht wurde. 
Der Eiskeller hat zwei Etagen 
und einen Schacht zur Einla-
gerung der Eisblöcke. Der 
Großhandel Obst- Gemüse- 
Speisekartoffeln (OGS) lager-
te verschiedenes Obst und 
Gemüse darin. Zuletzt wurde 
der Keller von Einwohnern als 
Müllkippe missbraucht. Fast 
eingestürzt ist er 1977. Von 
Mitte der 80er Jahre bis 1992 
stand das Bauwerk leer. 1992 
hat Andreas Schumann den 
Eiskeller käuflich erworben 
und im Juli 1993 drei Jugendliche beauftragt, das Bauwerk zu 
entrümpeln. In Planung war ein Vivarium, ein naturnaher Lebens-
raum für einheimische Tiere wie Libellen, Lurche und Kröten. Sie 
sollten sich in zwei Geschossen und unter der Gewölbedecke, 
wie zu Hause fühlen. 1994 wurde der Eiskeller mit Hilfe des Um-
weltministeriums von der Firma Lorenzen&Faeth saniert. Denn 
die Erhaltung des Eiskellers als Winterquartier für Fledermäuse 
lag Schumann am Herzen. Schließlich wurden damals schon 60 
Tiere im Gewölbehaus und Turm vorgefunden. Darunter waren 
das „Braune Langohr“, Wasser- und Fransenfledermäuse so-
wie Mausohren. Noch heute befindet sich hier ein bedeutendes 
Fledermaus Winterquartier. Die Fledermäuse werden von Natur-
schutz Experten betreut und haben mit dem Eiskeller ein sicheres 
Quartier. Der Mühlenteich mit dem Klüschenberg bilden einen 
idealen Lebensraum für Fledermäuse. 

Claudia Beuthin 
Bürgerarbeiterin Chronik und Mitglied der AG Chronik

Quellen: Freundeskreis Tierpark Klüschenberg e. V. in: Zoos 
und Tiergärten in MVP im Juni 2006 u. Nordkurier 29.07.93 u. 
19.07.1994

Kalendernotizen aus der Arbeit der AG Chronik Burg Stargard

Der Eiskeller am Klüschenberg
Foto: Beuthin

Tierpark Burg Stargard
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„Kletterrosen“ gehen aufs Eis

Kurz vor Weihnachten gab es für 
einige Mädchen und Jungen der 
4. Klassen der Grundschule „Klet-
terrose“ eine vorzeitige sportliche 
Bescherung. Herr Junker und Frau 
Bönisch entführten ihre Schützlinge 
in die Eislaufhalle nach Neubran-
denburg. Bevor es losging, war die 
Aufregung groß. 
Nachdem jedoch die ersten Runden 
auf dem Eis absolviert waren, wurde 
das Können auch in kleinen Staffel-
wettbewerben getestet. Der Spaß 
stand dabei natürlich im Vordergrund 
und den hatten alle.  Am Ende der 
Eislaufzeit tönte es durch die Halle. 
„Das war super! Schade, dass die 
Zeit so schnell vergangen ist!“ 

S. Bönisch / S. Junker
Sportlehrer/In

Berlinfahrt

Es war am Mittwoch, dem 19.12.2012, einem Tag vor den Weih-
nachtsferien, als die KunstWerkstatt ̀ Quo vadis` zu einem Aus-
flug nach Berlin aufbrach. So früh am Morgen waren alle noch 
ein wenig verschlafen, auch der Tag draußen wachte nur zögerlich 
auf, aber erwartungsvoll erschienen alle. Als erstes besuchten wir 
das Ethnologische Museum in Berlin Dahlem. In verschiedenen 
Sammlungen konnten wir hier über die Kunst und Kultur aus fernen 
Erdteilen erfahren. Natürlich hatten wir auch unsere Zeichenbretter, 
Papiere und Bleistifte mitgebracht. In dem Raum, der die Kultur 
Ozeaniens und Australiens präsentierte, fanden wir zahlreiche 
geheimnisvolle Masken, die wir zeichneten. Im laufenden Jahr 
2013 sollen uns diese Skizzen zum Malen und Bauen eigener 
Masken anregen. Nach drei Stunden im Museum waren wir gut 
über die Vielfalt unserer Welt informiert und froh, ein wenig mit 
dem Bus durch die Stadt fahren zu können. Berlin Neukölln 
und der Besuch einer interkulturellen Gruppe war unser näch-
stes Ziel. Kaum waren wir in Neukölln, tauchten auch schon 
erste Fragen auf: warum alle Kopftücher hier tragen würden, wa-
rum der Stadtteil nicht unbedingt weihnachtlich geschmückt sei, 
warum, warum…. In der Mädchengruppe wurden wir freundlich 
begrüßt, ein großer gedeckter Tisch empfing uns und lud uns ein, 
selbstbereitete Speisen aus der Türkei und Algerien zu probieren. 
Wir hatten typisches Weihnachtgebäck und Äpfel mitgebracht. 
In einer gemeinsamen Runde tauschten wir uns einander aus 
und konnten einiges voneinander erfahren, z.B. dass man in den 
islamischen Ländern kein Weihnachten feiert, dafür Bayram das 
wichtigste Fest ist, was man wo isst und woher die Mädchen und 
ihre Familien kommen. 
Von Burg Stargard gab es natürlich auch einiges zu erzählen: 
über die Burg, den Tierpark und wie man in einer ländlichen 
Umgebung lebt. Spannend waren auch die vielen Tiere, die die 
Kinder zu Hause haben. Nun wollen uns die Berliner Mädchen 
in diesem Jahr gern in Burg Stargard besuchen und all das, von 
dem wir erzählten, kennen lernen. Wir würden uns freuen, wenn 
uns dieser Austausch (auch längerfristig) gelingt. 
Anett Ohnesorge und die KunstWerkstatt Burg Stargard.

im Ethnologischen Museum

Die interkulturelle Gruppe

Die Mädchen und Jungen der 4. Klassen in der Eislaufhalle Neubrandenurg
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Langes Fädchen- fleißige Schüler

Michelles Mutti hatte eine tolle Idee. Es wäre gar nicht so 
schlecht, würden wir uns auch einmal mit Handarbeiten be-
schäftigen. Gesagt, getan. Wenn 28 Kinder zu Nadel und Faden 
greifen, braucht es schon Hilfe! Wie so oft standen uns unsere 
Eltern und Großeltern zur Seite. Da wurde zunächst das Ma-
terial mitgebracht, untersucht, gestrickt, genäht und gehäkelt. 
Was es alles für interessante Fäden gibt und die vielen bunten 
Stoffe! Wie schön sich das alles anfühlt! Wie näht man denn 
nun aber einen Knopf an? Welche Nadeln sind denn nun wo-
zu zu gebrauchen? Wir sollten auf viele unserer Fragen eine 
Antwort finden.

Lucia: Frau Niemann hat uns das Stricken beigebracht. Jetzt 
können viele stricken, häkeln und nähen. Clara hat ein su-
perlanges Stück gestrickt, ganz in grün. Gehäkelt hat Frau 
Siewert mit uns. Es war nicht so leicht, in die kleinen Maschen 
einzudringen, und den Faden zu holen. Wenn mal was nicht 
klappte, wurde neu probiert. Wir haben dann auch ein wenig 
genäht. Dieses Projekt hat mir viel Spaß gemacht.

Charlotte: Wir lernten, wie man Handytaschen und Nadel-
hüte macht. Unsere Gäste brachten eigene Arbeiten mit. Wir 
staunten nicht schlecht. 

Justins Oma hatte schon ein wenig vorgearbeitet.Dann ging die Arbeit 
gleich schneller von der Hand. Michelle bastelte mit uns Gespenster 
und Kraken. Geduldig zeigte uns Julies Oma einzelne Arbeitsschritte. 
Ich saß auf meinem Platz und habe den Rock für mein Puppenkleid 
weitergestrickt. Es war ziemlich still bei uns im Raum. Sehr ungewöhnlich 
für unsere große Klasse, aber alle hatten zu tun. Moritz: Ich würde 
dieses Projekt weiterempfehlen, weil es mir gut gefiel. 
Stolz waren wir alle über die tollen Ideen und ihre Erfinder. 
Es entstanden ganz unterschiedliche Sachen. Z.B.: für die 

Bewohner eines 
Altenheimes Teile 
zum Fühlen und 
Greifen, Puppen-
sachen, Taschen 
und kleine Topflap-
pen. Also mir hat 
es gefallen. Darum 
danken wir unseren 
fleißigen Helfern für 
die Unterstützung!

Klasse 4a
der Grundschule 
„Kletterrose“

Früh übt sich...

Gemeinsamer Jahresabschlussfeier 2012
Gemeinsam führten die Jugendgruppen der Freiwilligen Feuer-
wehren Groß Nemerow und Rowa eine Jahresabschlussfeier 
durch. Nach der Begrüßung der Jugendgruppen durch den 
Amtsbrandmeister Hans-Jürgen Lohde  und dem notwendigen 
Gruppenfoto fuhren alle zum Fliegerhorst Trollenhagen. Durch 
den Kameraden Borchard war im Fliegerhorst eine Besich-
tigung der Flugplatzfeuerwehr organisiert. Mit großem Inte-
resse verfolgte der Feuerwehrnachwuchs den Ausführungen 
der Kameraden über die Feuerwehrtechnik, den Einrichtungen 
im Gerätehaus (Unterrichtsräume, Sportmöglichkeiten, Werk-

stätten, Pausenräumen und 
Büros) dem Leitturm und den 
„scharfen Übungseinsätzen“. 
Alles war sehr neu und sehr 
interessant, aber die Rund-
fahrt auf dem Flugplatz mit 
den Blaulichtfahrzeugen war 
nicht zu übertreffen und wird 
allen eine wichtige Erinnerung 
sein. Danke den Kameraden 
der Flugplatzfeuerwehr Trol-
lenhagen.
Nach dem Besuch im Flie-
gerhorst ging es gemeinsam 

zum Bowling. Alle waren mit großem Einsatz dabei, wobei das 
gemeinsame Zusammensein und das weitere Kennenlernen 
das Ziel des Nachmittags war. Zum Abschluss erhielt jeder eine 
Weihnachtstüte mit Geschenken der Sponsoren, z.B. eines 
großes Badetuch/Bandana. Auch den Sponsoren ein Danke 
und alles Gute im Jahr 2013.
Christoph Breßler
Pressewart/Hauptlöschmeister

Besichtigung  
der Flugplatzfeuerwehr Begrüßung der Jugendgruppen

Die Stadtbibliothek Burg Stargard

wünscht für den Rest des Jahres 2013 alles Gute, viel Spaß und Freude weiterhin 
beim Lesen, Studieren und Sichten unseres umfangreichen Angebots an Büchern, 
Zeitschriften, Spielen, CD`s und MC`s.

„Gelesene Bücher sind Freunde fürs Leben. Lesen bildet, formt Persönlich-
keit - und macht Spaß, je mehr man gelesen hat.“
(Jürgen Eick)

…und gibt bekannt, dass

wegen Urlaub diese Bildungseinrichtung in der Zeit vom 25.02. bis 28.02.2013 
geschlossen bleibt.
S. Schlüter
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Information für die Grundstückseigentümer des 
Ortes Plath, Alt Käbelich und Neu Käbelich

Gebäudeerfassung in der Gemarkung Plath, Alt Käbe-
lich und Neu Käbelich 
Das Kataster- und Vermessungsamt für den Landkreis Me-
cklenburgische Seenplatte ist ab der 4.Kalenderwoche 
(21.01.) 2013 damit beschäftigt, in der Gemarkung Plath, 
Alt Käbelich und Neu Käbelich nicht einmessungspflichtige 
Gebäude, die bisher nicht im Katasterwerk dargestellt sind, 
aufzumessen.
Hierzu zählen alle Gebäude, die vor dem 12. August 1992 
errichtet bzw. durch An- und Umbau in ihrem Grundriss ver-
ändert wurden.
Die Einmessung der Gebäude ist für die Eigentümer der be-
treffenden Gebäude gebührenfrei.
Es wird gebeten, den Mitarbeitern des Kataster- und Ver-
messungsamtes, die sich entsprechend ausweisen können, 
das Betreten von Grundstücken und baulichen Anlagen in 
Übereinstimmung mit § 25 GeoVermG M-V zu ermöglichen.

i.A. J. Kammann
Amtsleiter Kataster- und Vermessungsamt

1. Satzung zur Änderung der Satzung  
der Stadt Burg Stargard über die  
Erhebung von Beiträgen für den  
Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen 

(Straßenausbaubeitragssatzung)

Auf Grundlage des § 5 Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 
(GVOBI. M-V 2011, S. 777) und der §§ 1, 2, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (KAG M-V) vom 12. April 2005 in der zuletzt 
geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung der Stadt-
vertretung der Stadt Burg Stargard in ihrer Sitzung am 12. 
Dezember 2012 folgende 1. Satzung zur Änderung der Sat-
zung der Stadt Burg Stargard über die Erhebung von Beiträ-
gen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen (Stra-
ßenausbaubeitragssatzung) beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Satzung
Die Satzung der Stadt Burg Stargard über die Erhebung von 
Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen 
(Straßenausbaubeitragssatzung) vom 19. Oktober 2012 (be-
kannt gemacht im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Stargar-
der Zeitung“ am 23. November 2012) wird wie folgt geändert:
Der § 13 (In-Kraft-Treten) wird wie folgt neu gefasst:
„Diese Satzung tritt rückwirkend zum 13. Mai 1991 in Kraft.“

Artikel 2
In-Kraft-Treten
Diese 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Burg 
Stargard über die Erhebung von Beiträgen für den
Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenausbau-
beitragssatzung) tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Hinweis:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 
Absatz 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese 
Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Ge-
nehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Aufstellung der 5. Änderung  
des Bebauungsplanes Nr. 2 „Sannbruch“ 
der Stadt Burg Stargard

Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard hat gemäß §§ 
2 und 10 i. V. m. § 13 BauGB in der öffentlichen Sitzung am 
10.10.2012 für den im anliegenden Übersichtsplan (Planzeich-
nung) gekennzeichneten Geltungsbereich die Aufstellung der 
5. Änderung des B-Planes Nr. 2 „Sannbruch“ beschlossen.
Gleichzeitig wurde der Beschluss gefasst, dass gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB die Planentwürfe öffentlich auszulegen sind 
und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB am Planverfahren zu be-
teiligen sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine um-
weltbezogenen Stellungnahmen zur Auslegung vor.
Die 5. Änderung betrifft den Wegfall der Fläche Spielplatz 
Burgblick und Umwandlung dieser Fläche in ein Baufeld WA 
und Schaffung eines Bauplatzes. Der rückwärtige Weg der 
Reihenhäuser in der Gottlieb-Genzmer-Straße bleibt wie bis-
her über einen öffentlichen Weg zwischen dem neuem Bau-
feld und dem Grundstück Burgblick 9 erhalten.
Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt. Von einer 
Umweltprüfung wird abgesehen.
Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch erfolgt die öffentlicher 
Auslegung. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Planzeich-
nung und Begründung liegt in der Zeit vom

04.02.2013 bis zum 05.03.2013

im Amt Stargarder Land, Mühlenstraße 30, 17094 Burg Star-
gard während der Dienststunden (dienstags 08:30 - 12:00 
Uhr und 13:30 - 18:00 Uhr, mittwochs 08:30 - 12:00 Uhr so-
wie donnerstags 08:30 - 12:00 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr) 
zu jedermann Einsicht aus.
Es wird hier die Möglichkeit gegeben, sich an der Planung zu be-
teiligen, indem die Pläne und Entwürfe eingesehen werden kön-
nen. Nach Erläuterung der Ziele, Zwecke und Auswirkungen der 
Planung können Äußerungen hierzu abgegeben werden. Das An-
hörungsergebnis wird in die weitere Planung einfließen.
Der Beschluss vom 10.10.2012 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 
1 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) bekannt gemacht.

Anlage: Geltungsbereiches (Planzeichnung in der Entwurfs-
fassung vom 10.10.2012)

Verfahrensvermerk:
Diese Bekanntmachung erscheint am 26.01.2013 im amt-
lichen Bekanntmachungsblatt „Stargarder Zeitung“.
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Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard hat gemäß §§ 
2 und 10 i. V. m. § 13 BauGB in der öffentlichen Sitzung am 
10.10.2012 für den im anliegenden Übersichtsplan (Planzeich-
nung) gekennzeichneten Geltungsbereich die Aufstellung der 3. 
Änderung des B-Planes Nr. 1 „Fichtenweg“ beschlossen.
Gleichzeitig wurde der Beschluss gefasst, dass gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB die Planentwürfe öffentlich auszulegen sind 
und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB am Planverfahren zu beteili-
gen sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine umwelt-
bezogenen Stellungnahmen zur Auslegung vor.

Die 3. Änderung betrifft den Wegfall der Fläche Spielplatz 
und Festsetzung dieser Fläche in ein Baufeld WA mit der 
Schaffung zweier Bauplätze. Außerdem wird der Gehweg 
zwischen dem Fichtenweg und der Ackerfläche wegfallen 
und in die angrenzenden Baufelder integriert.

Aufstellung der 3. Änderung  
des Bebauungsplanes Nr. 1 „Fichtenweg“ der Stadt Burg Stargard
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Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt. Von einer 
Umweltprüfung wird abgesehen.
Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch erfolgt die öffentlicher 
Auslegung. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Planzeich-
nung und Begründung liegt in der Zeit vom

04.02.2013 bis zum 05.03.2013

im Amt Stargarder Land, Mühlenstraße 30, 17094 Burg Stargard 
während der Dienststunden (dienstags 08:30 - 12:00 Uhr und 13:30 
- 18:00 Uhr, mittwochs 08:30 - 12:00 Uhr sowie donnerstags 08:30 - 
12:00 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr) zu jedermann Einsicht aus.

Es wird hier die Möglichkeit gegeben, sich an der Planung 
zu beteiligen, indem die Pläne und Entwürfe eingesehen wer-
den können. Nach Erläuterung der Ziele, Zwecke und Auswir-
kungen der Planung können Äußerungen hierzu abgegeben 
werden. Das Anhörungsergebnis wird in die weitere Planung ein-
fließen.

Der Beschluss vom 10.10.2012 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 
1 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) bekannt gemacht.

Anlage: Geltungsbereiches (Planzeichnung in der Entwurfs-
fassung vom 10.10.2012)

Verfahrensvermerk:
Diese Bekanntmachung erscheint am 26.01.2013 im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt „Stargarder Zeitung“.
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Satzung über die Erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Beiträge und Umlagen  
des Wasser- und Bodenverbandes

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), des § 3 des Gesetzes 
über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden 
(GUVG) vom 04. August 1992 (GVOBI. M-V S. 458) zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2008 (GVOBI. M-V 
S. 499) sowie der §§ 1, 2, 6, 7 und 17 des Kommunalabga-
bengesetzes M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.07.2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 777, 833) wird nach Be-
schlussfassung durch die Gemeindevertretung Cölpin vom 
13.12.2012 folgende Satzung erlassen:
§ 1
Allgemeines
(1) Die Gemeinde Cölpin ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 GUVG 
für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen ge-
setzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Land-
graben“, der entsprechend § 63 Abs. 1 Nr. 2 des Wasserge-
setzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 
30. November 1992 (GVOBI. M-V S. 669), zuletzt geändert 
am 04.07.2011 (GVOBI. M-V S. 759, 765), die Unterhaltung 
der Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt.
(2) Die Gemeinde Cölpin hat dem Verband aufgrund des 
Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserver-
bandsgesetz — WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 
405), geändert durch Artikel 1 Wasserverbandsänderungs-
gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578) und der Ver-
bandssatzung Verbandsbeiträge zu leisten, soweit dies zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.

§ 2
Gebührengegenstand
(1) Die von der Gemeinde Cölpin nach § 1 Abs. 2 zu leisten-
den Verbandsbeiträge werden nach den Grundsätzen des § 
6 Abs. 1 bis 4 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) durch 
Gebühren denjenigen auferlegt, welche Einrichtungen und 
Anlagen des Verbandes in Anspruch nehmen oder denen 

der Verband durch seine Einrichtungen, Anlagen und Maß-
nahmen Vorteile gewährt. Als bevorteilt in diesem Sinne 
gelten gemäß § 3 Satz 3 GUVG die Eigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen Nutzungsberechtigten der grund-
steuerpflichtigen Grundstücke im Gebiet der Gemeinde 
Cölpin, die im Einzugsbereich des Verbandes liegen. Das 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist die Summe der Flur-
stücke des nach § 5 Abs.1 genannten Gebührenpflichtigen 
im Gebiet der Gemeinde Cölpin.
(2) Zu Gebühren nach dieser Satzung werden Gebühren-
pflichtige nicht herangezogen, soweit sie für das jeweilige 
Grundstück an den Verband selbst Verbandsbeiträge zu lei-
sten haben.

§ 3
Gebührenmaßstab
(1) Die Gebühr bemisst sich nach Größe und Nutzungsart 
der Grundstücke (vergleiche „Nutzungsartenerlass“ des In-
nenministeriums vom 10.07.2009, veröffentlicht im Amtsblatt 
für M-V S. 261).
(2) Grundlage für die Berechnung des Gebührensatzes (§ 
4 Abs.1) ist das Beitragsbuch des Wasser- und Bodenver-
bandes „Landgraben“ für die Gemeinde Cölpin. Darüber 
führt die Gemeinde Cölpin ein Verzeichnis, welches jährlich 
fortzuschreiben ist.
(3) Änderungen des Verzeichnisses werden bis zum 01. Ok-
tober des dem Erhebungsjahr vorausgehenden Kalender-
jahr abgestellt. Sie sind zu begründen und müssen bis zum 
Stichtag geltend gemacht und nachgewiesen sein.
(4) Je Gebührenpflichtigen ist pro Jahr eine Grundgebühr in 
Höhe von 5,40 € zu entrichten.

§ 4
Gebührensatz
(1) Es gelten folgende Gebührensätze:
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(2) Weisen Teilflächen eines Grundstückes unterschiedliche 
Nutzungsarten auf, so ist für jede Teilfläche mit einer ande-
ren Nutzungsart die darauf nach § 4 Abs. 1 entfallene Ge-
bühr getrennt zu ermitteln. Dies gilt nicht für Bauland nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 1, wenn Teile des Grundstückes nicht baulich 
genutzt werden (z. B. Hof- und Gartenflächen).
(3) Flächen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 19 unter 1000 qm wer-
den auf volle 1000 qm aufgerundet.

§ 5
Gebührenpflichtige
(1) Gebührenpflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Entstehung 
der Gebührenschuld Eigentümer bzw. Erbbauberechtigter 
des Grundstückes ist. Sollte der Eigentümer nicht auffindbar 
sein, tritt an seine Stelle der Nutzungs- bzw. Verfügungsbe-
rechtigte.
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs-
und Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
gebührenpflichtig.
(3) Mehrere Grundstückseigentümer haften als Gesamt-
schuldner.
(4) Die Gebührenpflichtigen sind verpflichet, die zur Gebüh-
renveranlagung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen und Auskünfte zu erteilen.

§ 6
Entstehen der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, 
Festsetzung und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht am 01. Januar des jewei-
ligen Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Ka-
lenderjahr
(2) Die Gebühr ist zum 15. Juli jeden Jahres fällig. Bei erst-
maliger Festsetzung nach dem 01. Juli ist die Gebühr einen 
Monat nach Bekanntgabe fällig.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 KAG handelt, wer den 
Bestimmungen des § 5 Abs. 4 dieser Satzung zuwiderhan-
delt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zur verkürzen oder 
nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
5.000 Euro geahndet werden.

§ 8
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2013 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 23.02.2012 außer Kraft.

Satzung über die Festsetzung  
der Steuersätze für die Grund- und  
Gewerbesteuer in der Gemeinde Cammin 

(Hebesatz-Satzung der Gemeinde Cammin)

Auf Grund des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 
07.08.1973 (BGBl. 1 S. 965), des § 16 des Gewerbesteu-
ergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) geän-
dert worden ist, des § 1 des Gesetzes zur Übertragung der 
Zuständigkeit der Gemeinden für die Festsetzung und Erhe-
bung der Grundsteuer in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Dezember 1995 und des § 1 des Gesetzes zur 

Übertragung der Verwaltung der Gewerbesteuer auf die Gemein-
de in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1991 i. V. 
m. § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Cammin am 
14.11.2012 die nachstehende Satzung erlassen.

§ 1
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der Gemeinde Cammin wie 
folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
  a)  für die land- und forstwirtschaftlichen
   Betriebe (Grundsteuer A)  263 v. H.
  b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  340 v. H.
2.  für die Gewerbesteuer  303 v. H.

§ 2
Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 
2013 und die Folgejahre.

§ 3
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Satzung über die Festsetzung  
der Steuersätze für die Grund- und  
Gewerbesteuer in der Gemeinde Cölpin 

(Hebesatz-Satzung der Gemeinde Cölpin)

Auf Grund des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 
07.08.1973 (BGBl. I S. 965), des § 16 des Gewerbesteu-
ergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) geändert 
worden ist, des § 1 des Gesetzes zur Übertragung der Zu-
ständigkeit der Gemeinden für die Festsetzung und Erhebung 
der Grundsteuer in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
Dezember 1995 und des § 1 des Gesetzes zur Übertragung 
der Verwaltung der Gewerbesteuer auf die Gemeinde in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1991 i. V. m. § 5 
der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Cölpin am 
13.12.2012 die nachstehende Satzung erlassen.

§ 1
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der Gemeinde Cölpin wie folgt 
festgesetzt:
1.  Grundsteuer
  a)  für die land- und forstwirtschaftlichen
   Betriebe (Grundsteuer A)  300 v. H.
  b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  340 v. H.
2.  für die Gewerbesteuer  300 v. H.

§ 2
Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 
2013 und die Folgejahre.

§ 3
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.
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Satzung über die Festsetzung der  
Steuersätze für die Grund- und  
Gewerbesteuer in der Gemeinde Groß Nemerow 

(Hebesatz-Satzung der Gemeinde Groß Nemerow)

Auf Grund des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 
07.08.1973 (BGBl. I S. 965), des § 16 des Gewerbesteu-
ergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), das
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2592) geändert worden ist, des § 1 des Gesetzes 
zur Übertragung der Zuständigkeit der Gemeinden für die 
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1995 und des § 1 
des Gesetzes zur Übertragung der Verwaltung der Gewer-
besteuer auf die Gemeinde in der Fassung der Bekannt-
machung vom 5. August 1991 i. V. m. § 5 der Kommunal-
verfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nemerow am
4.12.2012 die nachstehende Satzung erlassen.

§ 1
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der Gemeinde Groß Nemerovv 
wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
  a)  für die land- und forstwirtschaftlichen
   Betriebe (Grundsteuer A)  263 v. H.
  b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  340 v. H.
2.  für die Gewerbesteuer  300 v. H.

§ 2
Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 
2013 und die Folgejahre.

§ 3
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Satzung über die Festsetzung der  
Steuersätze für die Grund- und Gewerbe-
steuer in der Gemeinde Holldorf 

(Hebesatz-Satzung der Gemeinde Holldorf)

Auf Grund des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 
07.08.1973 (BGBl. I S. 965), des § 16 des Gewerbesteu-
ergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vorn 
15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBI. I S. 2592) geän-
dert worden ist, des § 1 des Gesetzes zur Übertragung der 
Zuständigkeit der Gemeinden für die Festsetzung und Er-
hebung der Grundsteuer in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. Dezember 1995 und des § 1 des Gesetzes 
zur Übertragung der Verwaltung der Gewerbesteuer auf die 
Gemeinde in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Au-
gust 1991 i. V. m. § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Holldorf am 6.12.2012 die nachstehende Satzung 
erlassen.

§ 1
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der Gemeinde Holldorf wie 
folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer

  a)  für die land- und forstwirtschaftlichen
   Betriebe (Grundsteuer A)  300 v. H
  b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  350 v. H.
2.  für die Gewerbesteuer  300 v. H.

§ 2
Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 
2013 und die Folgejahre.

§ 3
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Satzung über die Festsetzung  
der Steuersätze für die Grund- und  
Gewerbesteuer in der Gemeinde Lindetal 

(Hebesatz-Satzung der Gemeinde Lindetal)

Auf Grund des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 
07.08.1973 (BGBl. I S. 965), des § 16 des Gewerbesteu-
ergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.10.2002 (BGBI. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBI. I S. 2592) geän-
dert worden ist, des § 1 des Gesetzes zur Übertragung der 
Zuständigkeit der Gemeinden für die Festsetzung und Erhe-
bung der Grundsteuer in der Fassung der Bekanntmachung 
vorn 18. Dezember 1995 und des § 1 des Gesetzes zur 
Übertragung der Verwaltung der Gewerbesteuer auf die Ge-
meinde in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 
1991, i. V. m. § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Lindetal am 30.11.2012 die nachstehende Sat-
zung erlassen.
§ 1
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der Gemeinde Lindetal wie 
folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
  a)  für die land- und forstwirtschaftlichen
   Betriebe (Grundsteuer A)  300 v. H.
  b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  350 v. H.
2.  für die Gewerbesteuer  344 v. H.

§ 2
Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 
2013 und die Folgejahre.

§ 3
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Satzung über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und 
Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), des § 3 des Gesetzes 
über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden 
(GUVG) vom 04. August 1992 (GVOBI. M-V S. 458) zuletzt 
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geändert durch Gesetz vom 17.12.2008 (GVOBI. M-V S. 
499) sowie der §§ 1, 2, 6, 7 und 17 des Kommunal-abga-
bengesetzes M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.07.2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 777, 833) wird nach Be-
schlussfassung durch die Gemeindevertretung Pragsdorf 
vom 22.11.2012 folgende Satzung erlassen:

§ 1 
Allgemeines
(1) Die Gemeinde Pragsdorf ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 
GUVG für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flä-
chen gesetzliches Mitglied des Wasser- und  Bodenver-
bandes „Landgraben“, der entsprechend § 63 Abs. 1 Nr. 
2 des  Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern (LWaG) vom 30. November  1992 (GVOBI. M-V 
S. 669), zuletzt geändert am 04. 07.2011 (GVOBI. M-V S. 
759, 765),  die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung 
wahrnimmt.
(2) Die Gemeinde Pragsdorf hat dem Verband aufgrund des 
Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserver-
bandsgesetz — WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S.  
405), geändert durch Artikel 1 Wasserverbandsänderungs-
gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl, I S. 1578) und der Ver-
bandssatzung Verbandsbeiträge zu leisten, soweit dies zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.

§ 2 
Gebührengegenstand
(1) Die von der Gemeinde Pragsdorf nach § 1 Abs. 2 zu lei-
stenden Verbandsbeiträge werden nach den Grundsätzen 
des § 6 Abs. 1 bis 4 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
durch Gebühren denjenigen auferlegt, welche Einrichtungen 
und Anlagen des Verbandes in Anspruch nehmen oder 
denen der Verband durch seine Einrichtungen, Anlagen 

und Maßnahmen Vorteile gewährt. Als bevorteilt in diesem 
Sinne gelten gemäß § 3 Satz 3 GUVG die Eigentümer, Erb-
bauberechtigten oder sonstigen Nutzungsberechtigten der 
grundsteuerpflichtigen Grundstücke im Gebiet der Gemein-
de Pragsdorf, die im Einzugsbereich des Verbandes liegen. 
Das Grundstück im Sinne dieser Satzung ist die Summe der 
Flurstücke des nach § 5 Abs.1 genannten Gebührenpflichti-
gen im Gebiet der Gemeinde Pragsdorf.
(2) Zu Gebühren nach dieser Satzung werden Gebühren-
pflichtige nicht herangezogen, soweit sie für das jeweilige 
Grundstück an den Verband selbst Verbandsbeiträge zu lei-
sten haben.

§ 3 
Gebührenmaßstab
(1) Die Gebühr bemisst sich nach Größe und Nutzungsart 
der Grundstücke (vergleiche  ,Nutzungsartenerlass‘ des In-
nenministeriums M-V vom 10. Juni 2009, veröffentlicht im  
Amtsblatt für M-V S. 261). Grundlage für die Berechnung 
des Gebührensatzes (§ 4  Abs.1) ist das Beitragsbuch des 
Wasser- und Bodenverbandes „Landgraben“ für die Ge-
meinde Pragsdorf. Darüber führt die Gemeinde Pragsdorf 
ein Verzeichnis, welches jährlich fortzuschreiben ist.
(2) Änderungen des Verzeichnisses werden bis zum 01. Ok-
tober des Erhebungsjahres vorausgehenden Kalenderjahres 
abgestellt. Sie sind zu begründen und müssen bis zum 
Stichtag geltend gemacht und nachgewiesen sein.
(3) Je Gebührenpflichtigen ist pro Jahr eine Grundgebühr in 
Höhe von 5,40 € zu entrichten.

§ 4 
Gebührensatz
(1) Es gelten folgende Gebührensätze:
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Satzung über die Festsetzung  
der Steuersätze für die Grund- und  
Gewerbesteuer in der Gemeinde Pragsdorf 

(Hebesatz-Satzung der Gemeinde Pragsdorf)

Auf Grund des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 
07.08.1973 (BGBl. I S. 965), des § 16 des Gewerbesteu-
ergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) geän-
dert worden ist, des § 1 des Gesetzes zur Übertragung der 
Zuständigkeit der Gemeinden für die Festsetzung und Er-
hebung der Grundsteuer in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. Dezember 1995 und des § 1 des Gesetzes 
zur Übertragung der Verwaltung der Gewerbesteuer auf die 
Gemeinde in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Au-
gust 1991 i. V. m. § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Pragsdorf am 22.11.2012 die nachstehende Sat-
zung erlassen,

§ 1
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der Gemeinde Pragsdorf wie 
folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
  a)  für die land- und forstwirtschaftlichen
   Betriebe (Grundsteuer A)  300 v. H.
  b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  340 v. H.
2.  für die Gewerbesteuer  300 v. H.

§ 2
Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 
2013 und die Folgejahre.

§ 3
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

(2) Weisen Teilflächen eines Grundstückes unterschiedliche 
Nutzungsarten auf, so ist für jede Teilfläche mit einer ande-
ren Nutzungsart die darauf nach § 4 Abs. 1 entfallene Ge-
bühr getrennt zu ermitteln. Dies gilt nicht für Bauland nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 1, wenn Teile des Grundstückes nicht baulich 
genutzt werden (z. B. Hof- und Gartenflächen).
(3) Flächen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 19 unter 1000 qm wer-
den auf volle 1000 qm aufgerundet.

§ 5 
Gebührenpflichtige
(1) Gebührenpflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Entstehung 
der Gebührenschuld Eigentümer bzw. Erbbauberechtigter 
des Grundstückes ist. Sollte der Eigentümer nicht auffindbar 
sein, tritt an seine Stelle der Nutzungs- bzw. Verfügungsbe-
rechtigte.
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs-
und Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
gebührenpflichtig.
(3) Mehrere Grundstückseigentümer haften als Gesamt-
schuldner.
(4) Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, die zur Gebüh-
renveranlagung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen und Auskünfte zu erteilen.
§ 6 
Entstehen der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, 
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht am 01. Januar des jewei-
ligen Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Ka-
lenderjahr.
(2) Die Gebühr ist zum 15. Juli jeden Jahres fällig. Bei erst-
maliger Festsetzung nach dem 01. Juli ist die Gebühr einen 
Monat nach Bekanntgabe fällig.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 KAG handelt, wer den 
Bestimmungen des § 5 Abs. 4 dieser Satzung zuwider han-
delt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder 
nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
5.000 Euro geahndet werden.

§ 8
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2013 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 29.05.2008 außer Kraft.

Abfuhrtermine 

Auf Grundlage der Verbandssatzung des  Zweckverbandes  für Wasserver- und Abwasserentsorgung Strasburg werden 
folgende Termine bekannt gegeben:
Abfuhrtermin Regelabfuhr am 16.05.2013 für die Gemeinden/Ortsteile
 Georgendorf
 Cölpin
 Hochkamp
 Pragsdorf
 Alt Käbelich
 Ballin 

Für die Abfuhr wurde die Firma SDL Mecklenburg GmbH Neustrelitz durch den Zweckverband für Wassrever- und Abwas-
serentsorgung Strasburg vertraglich gebunden.
Der Zugang zu den Klärgruben ist zu den Terminen abzusichern. 
Eine zweite Abfuhr wird kostenpflichtig. 

Gez. Heidemann
Betriebsstellenleiterin
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Das erste Schwimmfest der 
Jugendfeuerwehren des 
Kreisfeuerwehrverbandes 
Mecklenburgische Seen-
platte fand am 24.11.2012 
in Röbel statt. Aus 18 Feu-
erwehren waren 124 Kinder 
und Jugendliche mit ihren 31 
Betreuern nach Röbel in die 
Müritz-Therme gekommen. 
Nach der Eröffnung durch den 
Kreisjugendfeuerwehrwart 
René Giese und den Kreis-
wehrführer Norbert Rieger 
begannen die Wettkämpfe in 
den Disziplinen Wettrutschen 
und Staffelschwimmen. Zwi-
schen den spannenden Spie-
len konnten sich die Kinder 
natürlich auch im Wasser austoben und spielen. Beim Staf-
felschwimmen mussten sechs Teilnehmer einer Mannschaft 
verschiedene Dinge von einer Seite des Beckens zur ande-

ren bringen, und das natürlich so 
schnell wie möglich. Nach sehr 
spannenden Wettkämpfen konn-
te dann nach dem Mittagessen 
die Siegerehrung durchgeführt 
werden. Beim Rutschen gewann 
Maximilian aus Nossentiner 
Hütte vor Florian aus Grabow 
Below und Denny aus Lansen. 
Im Staffelschwimmen gewann 
die Jugendfeuerwehr Sietow I 
vor Massow und Malchin. Allen 
hat dieser Tag sehr viel Spaß 
gemacht. Dieses Schwimmfest 
wurde aus dem Kreisfeuerwehr-
verband Müritz übernommen 
und soll im Kreisfeuerwehrver-
band Mecklenburgische Seen-
platte als Tradition weitergeführt 

werden. Ein großes Dankeschön gilt den Verantwortlichen 
der Müritz-Therme Röbel und allen, die zum Gelingen des 
Schwimmfestes beigetragen haben. 

Weihnachtsmarkt am 23.12.2012  
in Burg Stargard 
Tradition hat in Burg Stargard, dass der Gewerbeverein vom 
Amt Stargarder Land und die Stadt Burg Stargard den Weih-
nachtsmarkt am 4. Advent veranstalten.
Auch 2012 war es am 23.12. wieder soweit und mit dem neu-
en, jungen Vorstand des Gewerbevereins und der Stadt Burg 
Stargard wird diese Tradition beibehalten.
So trafen sich bei bestem Weihnachtswetter (mit Graupel, 
Schnee und Eisregen) viele gewerbetreibende Unternehmer 
aus dem Bereich Stargarder Land, um den Bürgern bei schöner 
Weihnachtsmusik ein gemütliches und freundliches Zusam-
mensein zu bieten. Danke hierfür und es ist voll gelungen. Die 
Freude bei Alt und Jung war deutlich zu spüren. Der Posaunen-
Chor und die KiTa mit einem tollen Kinder-Gesang sorgten für 
weihnachtliche Stimmung und begeisterte das zahlreiche Pu-
blikum. Anschließend waren die jungen Leute beim Ponyreiten 
und Streicheln der Esel sowie dem Kinderkarussell beschäftigt. 
Aber auch an der Popkorn-Maschine machten unsere „Kleinen“ 
halt. Der Erlös der Popkorn-Maschine um Dieter Briese von der 
Mecklenburgischen Versicherung und die Standmieten aller 
Werbetreibenden auf dem Weihnachtsmarkt (unten aufgelistet) 
kamen der Spendenaktion „Beleuchtung der Kirche“ zu Gute, 
um das Stadtzentrum noch fröhlicher und idyllischer zu machen!.
Die etwas ältere Generation hatte so viel Spaß, dass sie am 
Abend gar nicht nach Hause wollten, so doll war die Freude 
alle „alten“ und auch „neuen“ Gesichter wieder zu sehen und 
am liebsten bis tief in den Heiligabend mit ihnen zusammen 
hinein zu tanzen.

Auch dieses Jahr gab es wieder Preise für die Glühwein-Stände 
zu gewinnen. So wurde dieses Mal eine fachkundige Jury mit 
ins Boot geholt und der „Beste Glühwein 2012“ geehrt! 
 1. Platz Gaststätte „Zum Klüschenberg“
 2. Platz „Hotel zur Burg“
 3. Obst & Gemüse Thomas Dettmann

Vielen Dank an die Unternehmer aus dem Gewerbeverein, der 
Stadt und Mario Scherbarth für die Organisation und Durchfüh-
rung, aber ein großes Dankeschön auch an die vielen freiwilligen 
Helfer. 

Es war schön zu sehen, dass sich gegenseitig unterstützt wur-
de, ob beim Aufbau oder Abbau. Hervorzuheben auch der tolle 
Andrang. Gefühlt war doch jeder Bewohner mindestens einmal 
auf dem Weihnachtsmarkt. 
In diesem Sinne: Bis zum nächsten Weihnachtsmarkt am 
22.12.2013.

Die Stände auf dem Weihnachtsmarkt 2012:
Gaststätte „Zum Tröster“ mit vielen verschiedenen Getränken
Catering „Hotel Zur Burg“
Glühwein Mario Henneberg
Wildschwein von Lutz Soback + Jagdfreunde
Gulaschkanone Karsten Hellwig und Rainer Gössler
Bäcker Israel
Popkorn von Dieter Briese
Fladenbrot
Kinderkarussell
Gaststätte „Zum Klüschenberg“
Keramik aus Roga
Schützenverein Burg Stargard
1. VW - Bus Club
Schmiede Frank Dielenberg
Gaststätte „Zum Bahnhof“ mit Waffeln + Pilzpfanne
Ponyreiten und die Esel von Reiterhof Gohrs
Obst und Gemüse Thomas Dettmann
und dem „DJ Scherbi“, der die Zuschauer durch das Programm 
führte mit guter und ansteckender Laune

Erstes Schwimmfest der Kreisjugendfeuerwehr

Kinderkarussell

Die Beleuchtung des Kirch-
Turmes auf dem Marktplatz im 
Stadtzentrum!
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Marie Hager-Kunstverein -  
Burg Stargard e. V.

Spaß am Aquarell 

Das Ausstellungsjahr 2013 be-
ginnt im Marie-Hager-Haus mit 
der Präsentation von Bildern der 
Malschule Metelka aus Groß Ne-
merow. Herr Metelka und seine 
10 Freizeitmaler zeigen Aquarelle 
in ihrer Farbenvielfalt und unter-
schiedlichen Motivwahl. So sind 
Blumenbilder, Stillleben und Land-
schaften zu sehen. 

Beeindruckend ist neben der lockeren, leichten Pinselführung 
sowie einer sorgfältigen Farbwahl die Darstellung von Licht 
und Schatten und die damit erreichte Tiefe in den Bildern. Dass 
ein Aquarell auch humorvoll sein kann, zeigt uns Karl Kraus 
mit einem Maulwurf unter Schneeglöckchen, der den Frühling 
schnuppern möchte. 

Als Herr Arnfried Metelka, Frau Bärbel 
Nagel und andere Groß Nemerower 
Malfreunde im Bürgerhaus erste Aus-
stellungen hatten, entstand die Idee, 
künftig gemeinsam in die Geheimnisse 
der Aquarellkunst einzudringen. Durch 
Mundpropaganda kamen Interessier-
te aus Neubrandenburg, Neverin und 
anderen Orten hinzu. Eingebunden in 
den Kulturverein wurde die Malergilde 
Groß Nemerow gebildet. Die Hobby-
maler trafen sich von nun ab 14-tägig 
dienstags, ca. 20-mal im Jahr. Es wur-

de sowohl im Atelier des Bürgerhauses, als auch in der freien 
Natur skizziert, gemalt und diskutiert. 
 
Für Herrn Metelka war die ehrenamtliche künstlerische An-
leitung eine Möglichkeit, seine umfangreichen Kenntnisse 
weiterzugeben und gleichzeitig die schlummernden Talente 
zu fördern. Das Gleichgewicht zwischen Forderung und För-
derung sowie die stetige Herausbildung von Feinheiten trugen 
zur Festigung des Malstils und der eigenen Handschrift jedes 
Malschülers bei. Eine wichtige Methode bilden die Betrachtung 
und gegenseitige Beurteilung der entstandenen Bilder durch 
die Gemeinschaft der Malschüler. Die stetige Entwicklung ist in 

den 10 Jahren deutlich sichtbar. Besonders anschaulich wird 
das bei den jährlich zum Kulturherbst stattfindenden Ausstel-
lungswochenenden. Die Präsentation der jeweils im letzten 
Jahr entstandenen Aquarelle zieht viele interessierte Besucher 
an. Ein großer Erfolg wurden die Kalender mit den Bildern der 
Malergilde. Erstmals entstand ein Kalender zum 70. Geburtstag 
Arnfried Metelkas.
 

Die Mitglieder der Malschule bedanken sich bei ihrem Zirkelleiter 
für die Ausdauer und ständige Bereitschaft, für die aufmun-
ternde Motivation und die Vermittlung von „Spaß am Aquarell“. 
So ist diese Ausstellung auch ein Dankeschön und ein würdiger 
Beitrag zu seinem 75. Geburtstag. 

Die Ausstellung kann vom 02.02. bis zum 31.03.2013 jeweils 
Freitag bis Sonntag 14:00 Uhr - 17:00 Uhr bzw. nach Anmeldung 
(Tel. 039603 21152 oder E-Mail: marie-hager-kunstverein@t-
online.de) besucht werden. 

Bärbel Nagel/Uwe Bastian

Schützenverein Burg Stargard e. V. 

Maßnahmen und Veranstaltungen

1. Öffentliche Schießzeiten 
Schießplatz Quastenberg
- samstags 
 von 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
  von 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
  (mit Anmeldung)
- sonntags 
 von 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
  tel. Anmeldungen auch für andere Tage:
  039603 20338 (Dieter Schnabel)
  039603 21138 (Schützenhaus)
  039603 21137 (Fax)
Öffentliche Schießveranstaltungen (siehe Öffnungszeiten) 
können von jedem Mann und jeder Frau
genutzt werden. Ausleihmöglichkeiten für Bockdoppelflinten 
sind vorhanden.
2. Termine
05.02.2013  Vorstandssitzung 
 (öffentlich für alle Mitglieder)
 Schießanlage Quastenberg
 Beginn: 19:00 Uhr 

Arbeitseinsätze  Abzuleistende Arbeitsstunden 
können, nach Anmeldung, jeden 
Samstag oder Sonntag ausgeführt 
werden.

Jeden Mittwoch  Training der Frauenmannschaft
 Schießanlage Quastenberg
 Beginn: 15:00 Uhr
3. Unser Weihnachtsschießen
Am 15.12. trafen sich 30 Schützen zur Weihnachtsfeier und 
zum Weihnachtsschießen. Diese Veranstaltung erfreut sich 
größter Beliebtheit.
Im Jahr 2012 konnten  Stefan Reiher
     Uwe Ruchay und
     Armin Buse
die Siegprämien in Empfang nehmen.
Bei einem saftigen Schweinebraten und den entsprechenden 
Getränken wurde unter weihnachtlicher Dekoration der Jah-
resausklang gefeiert. Noch einmal wurden die wichtigsten 
Ereignisse des vergangenen Sportjahres diskutiert und Pläne 
für das nächste Jahr geschmiedet.
Dank an die Organisatoren die für den Nachmittag und den 
Abend die Voraussetzungen geschaffen haben.

Der Vorstand des Schützenvereins Burg Stargard e. V. 
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Pflegehilfe

„Jedem soviel Hilfe wie er benötigt, um sein Leben 

in Selbstbestimmung und Würde zu sichern.“

In unserer Begegnungsstätte nehmen Bewohner unterschied-

liche Angebote der Freizeitgestaltung und Hilfen durch die 

Mitarbeiter der Begegnungsstätte oder des Ambulanten Pfle-

gedienstes war. Um die Teilnahme an den Veranstaltungen 

zu erleichtern, Arztbesuche zu ermöglichen oder selbständig 

einkaufen zu können, bieten wir auch den Begleitdienst an. 

Regelmäßig gehen wir mit einigen Mitgliedern spazieren, um 

deren Mobilität zu verbessern und damit deren Eigenständig-

keit zu verlängern. Diese pflegen automatisch mehr Kontakte 

zu ihren Mitmenschen, können ihre Gedanken austauschen 

und werden dadurch selbstbewusster in ihren täglichen Ent-

scheidungen. Depressionen wird entgegengewirkt. Außer-

dem bestimmen die Beteiligten sehr oft ihren Standpunkt 

zu bestimmten Problemen des täglichen Lebens und lernen 

damit von einander. Die zu Betreuenden werden mitunter zu 

Ratgebern durch ihre Lebenserfahrung bzw. erhalten Bestä-

tigung für ihre Gedanken. 

So bleiben sie mündige Bürger, die sich nicht abgeschoben 
fühlen. Wenn man als Betreuer merkt, wie sich die Hilfebe-
dürftigen dabei gut fühlen, gibt einem das auch Kraft.

Bärbel Nagel
Sozialarbeiterin

Frau Nagel als Begleitperson beim Spazierengehen mit Fr. Jahn 
in der Wohnanlage „Am Walkmüllerweg“

Stargarder Burgverein e. V.

20 Jahre Stargarder Burgverein e.V.

Vor 20 Jahren, am 03. Juni 1993 wurde der Stargarder Burg-
verein gegründet. Zu so einem Jubiläum nimmt man sich die 
Zeit, um Rückblicke zu halten, aber auch in die Zukunft zu 
schauen. Was sind die Ziele des Burgvereins? Was haben 
wir erreicht? Was wollen wir noch erreichen? Wie kommen 
wir dahin?
Mit unseren zur Zeit 92 Mitgliedern (Stand 01.01.2013) ha-
ben wir gemeinsam schon viel auf der Burganlage erreicht. 
Sichtbares Beispiel ist die Erhaltung der Querdielenscheune. 
Zugegeben nicht ganz ohne Eigennutz, denn dort hat der 
Burgverein einen Platz für seinen Vereinsraum gefunden. 
Dieser wird von den Mitgliedern und Arbeitsgruppen fleißig 
genutzt und ist Ausgangsbasis für viele Aktivitäten in und 
um die Burg Stargard.
In den nächsten Heften möchte ich einen kleinen Rückblick 
in Wort und Bild halten. 
Die Anfangsjahre:
1990 begann mit Hilfe von Fördermitteln und Mitteln der 
Stadt die Sanierung der Burganlage. Angespornt durch diese 
Ereignisse gründeten einige Enthusiasten am 03. Juni 1993 
den Stargarder Burgverein e.V. Anlässlich der Wiedereröff-
nung des Bergfrieds wurde im Oktober des Jahres 1993 das 
erste Burgfest aus der Taufe gehoben.

Der Anfang war gemacht. Mit wenigen und einfachen Mitteln 
begann das schönste Mittelalter unserer Zeit. Heute wür-
den wir Mittelalterfreaks sagen: nicht ganz „A“ (nicht ganz 
authentisch). Aber das sollte noch werden…. 
Einige der Gründungsmitglieder wie z.B. Frank Saß und Rita 
Lübstorf sind heute noch aktive Mitglieder des Burgvereins.

Viele Herausforderungen warteten so kurz nach der poli-
tischen Wende auf der Burg mit ihrem umfangreichen Ge-
bäudekomplex und mit dem historischen Erbe. Der Burgver-
ein nahm diese Herausforderung gemeinsam mit der Stadt 
und vielen fleißigen Helfern gerne an. 

Quellen: Frau Gerda Boldt privat

Mehr dazu demnächst.

Gudrun Käming
AG Werbung
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Dorfklub Dewitz e. V. 

Tischlein deck dich, Goldesel streck dich, Knüppel 
aus dem Sack

Auch in diesem Jahr hat der Dorfklub Dewitz e.V. eine Weih-
nachtsfeier für Kinder und Erwachsene am 2. Adventswo-
chenende organisiert. 30 Kinder und deren Begleiter sahen 
nach der Kaffeetafel die Märchenaufführung „Tischlein deck 
dich“. Begeistert verfolgten die Kinder das Geschehen und 
waren völlig überrascht, wie sich das Tischlein mit leckeren 
Speisen füllen und leeren konnte. 

Knüppel aus dem Sack

Viel Spaß bereitete den Kindern auch der Goldesel und der 
Knüppel, der die betrügerischen Wirtsleute ordentlich ver-
prügelte. Am Ende gab es viel Beifall für die Laiendarsteller. 
Zum Dank streckte sich der Esel noch einmal und versorgte 
das Publikum mit Goldtalern. Anschließend klopfte der Weih-
nachtsmann an die Gemeindetür und holte für jedes der 
aufgeregten Kinder ein Geschenk aus dem prall gefüllten 
Sack. Es wurde gesungen und getanzt, und wie jedes Jahr 
nahmen die Kinder nach der Bescherung die Bühnendeko-
ration in Beschlag und fühlten sich in der Schneiderstube 
oder im Wirtshaus so richtig wohl. 

Doris Pioch 
Dorfklub Dewitz e.V.

Goldesel streck dich

De Cölpiner Dörpschaft e. V. 

In Cölpin ist wieder Schmiede offen!

Winterwanderung
Am 27.Januar (Sonntag) wird Herr Frank Saß mit interessierten Bürgern eine Winterwanderung entlang der Linde unterneh-
men. Dazu treffen wir uns um 10:00 Uhr am Radarturm in Cölpin. Der Unkostenbeitrag beträgt pro Person 2 EUR. Für das 
leibliche Wohl muss jeder Teilnehmer allein sorgen. Lassen Sie uns gemeinsam unsere nähere Umgebung erkunden und 
uns etwas für unsere Gesundheit tun.
Bei starkem Regen findet die Wanderung nicht statt.

Zu der Veranstaltung sind alle ganz herzlich eingeladen.
Birgit Freese
1. Vereinsvorsitzende

Kulturverein Groß Nemerow e. V.

Winterwanderung
Am 16.02.2013 führen wir unsere Winterwanderung durch. 
Wir treffen uns am Bürgerhaus in Groß Nemerow gegen 09:30 
Uhr, um 10:00 Uhr geht es los. Unser Weg wird voraussichtlich 
über Klein Nemerow, Bornmühle und den Naturlehrpfad nach 
Nonnenhof führen. In Nonnenhof machen wir eine Pause mit 
belegten Broten und heißen Getränken. Unsere Begleiter 
Karsten Lembke und auch vielen bekannt Klaus Granitzki 
werden interessantes zu erzählen haben, manch einer wird 
sicher die ein oder andere Frage haben. 
Der Rückweg unserer Wanderung führt uns am Golfplatz 
vorbei über das Gewerbegebiet in Groß Nemerow und endet 
am Ausgangspunkt dem Bürgerhaus.

Für den 22.02.2013 um 19:00 Uhr lädt der Kulturverein zu 
einem Vortrag in das Bürgerhaus ein.
Klaus Granitzki wird in einem interessanten Vortrag mit 
Bildmaterial zur Thematik „Die geologische Entwicklung der 

Naturschutz Gebiete in der südlichen Tollenseniederung“ 
sprechen. Es wird sicher eine anspruchsvolle Veranstaltung 
werden.
Bernd Recknagel (Vereinsvorsitzender) 

Blick über den Tollensesee



Nr. 01/2013 – 17 – Stargarder Zeitung

Jehovas Zeugen K.D.Ö.R in Burg Stargard

Zusammenkünfte für die Öffentlichkeit in den Monaten Januar/Februar 2013

•	 Sonntag,	d.	27.	Januar
	 In	einer	sündigen	Welt	ein	gutes	Gewissen	bewahren
•	 Sonntag,	d.	3.	Februar
	 Wessen	Wertvorstellungen	teilen	wir?
•	 Sonntag,	d.	10.	Februar
	 In	einer	gefährlichen	Welt	Sicherheit	finden
•	 Sonntag,	d.	17.	Februar
	 Freundschaft	mit	Gott	oder	mit	der	Welt	-	wofür	entscheidest	Du	Dich
•	 Sonntag,	d.	24.	Februar
	 Werde	nie	stumpf	am	Gehör

Jeweils	um	9:15	Uhr	im	Königreichssaal	von	Jehovas	Zeugen	in	Burg	Stargard,	Fichtenweg	32.	
Der	Eintritt	ist	frei,	es	wird	keine	Kollekte	erhoben.

Kontaktadresse	E-Mail
zj.bs@gmx.de
Besuchen	Sie	uns	auch	unter:		www.jw.org!
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Der	 Kreisfeuerwehrverband	 MSE	 hat	 in	 diesem	 Schuljahr	
wieder	 mit	 seinem	 Projekt	 Nachhilfe	 begonnen.	 Das	 Pro-
jekt	 Nachhilfe	 hat	 zum	 Ziel	 die	 Schulnoten	 von	 Jugendfeu-
erwehrmitgliedern	 in	 den	 Hauptfächern	 Mathematik,	 Deutsch	
und	Englisch	zu	verbessern,	um	damit	bessere	Möglichkeiten	
auf	eine	Lehrstelle	in	unserer	Region	zu	haben.	Somit	könnten	
sich	die	Jugendlichen	weiterhin	in	den	freiwilligen	Feuerwehren	
ihrer	Orte	engagieren.	In	Thurow,	Burg	Stargard,	Neubranden-
burg	Oststadt,	Bredenfelde,	Friedland	und	Sponholz	sind	Kurse	
angelaufen	 mit	 insgesamt	 21Teilnehmern.	 Das	 Projekt	 Nach-
hilfe	soll	im	gesamten	Kreisgebiet	ausgeweitet	werden.	Mit	viel	
Engagement	und	Ausdauer	wird	das	Projekt	vom	Fachwart	für	
Brandschutzerziehung	Kamerad	Holger	Kohl	 in	den	Jugendweh-
ren	bei	den	Jugendlichen	und	Eltern	vorgestellt.	Es	sind	alle	Sei-
ten	gefordert.	Alle	müssen	an	einem	Strang	ziehen.	Unterstützung	
finden	die	Verantwortlichen	 für	 ihr	Projekt	bei	Unternehmen	aus	
der	Region,	welche	Auszubildende	suchen	mit	guten	schulischen	
Leistungen	und	sozialen	Kompetenzen.	Wir	brauchen	weiterhin	je-
de	Unterstützung,	finanziell	und	vor	allen	Dingen	durch	Lehrer,	die	
gewillt	sind	unser	Projekt	zu	unterstützen.
Kontaktaufnahme	und	Auskünfte	zum	Projekt	erteilt	die	Ge-
schäftsstelle	des	KFV	MSE	in	Neuendorf	unter	der	Telefon-
nummer	0395	563939	26/27.

v.l. Herr Gschwender, Chantal Völker, AJW Kirsten Schmidt, 
FW Holger Kohl

Birgit Schmidt
Pressewart KFV MSE

Projekt Nachhilfe ist ins neue Schuljahr gestartet
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Stadt Burg Stargard 
Herr Werner Lüttke  am 26.01.  zum 74. 
Frau Marianne Schulz  am 27.01.  zum 76. 
Frau Margot Pagel  am 28.01.  zum 85. 
Herr Gerhard Grundmann  am 29.01.  zum 78. 
Frau Ursula Biesecke  am 30.01.  zum 69. 
Frau Ida Lange  am 30.01.  zum 95. 
Frau Edith Voigt  am 30.01.  zum 74. 
Herr Dietrich Olwig  am 31.01.  zum 74. 
Herr Theodor Bernsee  am 01.02.  zum 78. 
Frau Linda Friedrich  am 01.02.  zum 77. 
Frau Brigitte Gurisch  am 01.02.  zum 68. 
Frau Betti Jechorek  am 02.02.  zum 81. 
Herr Helmut Burghardt  am 03.02.  zum 81. 
Frau Christel Hennig  am 03.02.  zum 70. 
Frau Heide-Lore Köppen  am 03.02.  zum 70. 
Frau Eva Schultz  am 04.02.  zum 71. 
Herr Alexander Bender  am 05.02.  zum 79. 
Frau Ilse Wilke  am 06.02.  zum 73. 
Frau Elisabeth Daedelow  am 08.02.  zum 83. 
Herr Günter Fischer  am 08.02.  zum 71. 
Frau Brigitte Brandt  am 09.02.  zum 69. 
Frau Erna Gramke  am 09.02.  zum 87. 
Frau Dorothea Ren  am 09.02.  zum 80. 
Frau Erika Thom  am 09.02.  zum 70. 
Herr Karl Voss  am 09.02.  zum 84. 
Herr Peter Linke  am 10.02.  zum 77. 
Herr Karl Nohl  am 10.02.  zum 71. 
Frau Christa Baltzer  am 11.02.  zum 74. 
Herr Klaus Kampmeier  am 11.02.  zum 69. 
Frau Betti Krüger  am 11.02.  zum 75. 
Herr Dieter Arndt  am 13.02.  zum 69. 
Herr Eckhard Gründer  am 13.02.  zum 69. 
Frau Irena Mazrimienè am 13.02.  zum 65. 
Frau Elli Prinz  am 13.02.  zum 75. 
Frau Erika Borchardt  am 14.02.  zum 70. 
Herr Heinz-Dieter Klonicki  am 14.02.  zum 70. 
Frau Elke Zelenski  am 14.02.  zum 69. 
Frau Charlotte Hinz  am 15.02.  zum 85. 
Herr Roland Klemm  am 15.02.  zum 68. 
Herr Waldemar Pioch  am 15.02.  zum 73. 
Frau Gerda Liebich  am 16.02.  zum 81. 
 
Gemeinde Cammin 
Herr Volker Kreienbrink  am 09.02.  zum 70. 
 
Gemeinde Cölpin 
Frau Annaliese Krämer  am 29.01.  zum 79. 
Frau Karin Kunzmann  am 01.02.  zum 67. 

Herr Günter Hahn  am 03.02.  zum 70. 
Frau Inge Heinrichs  am 07.02.  zum 72. 
Frau Waltraud Laase  am 08.02.  zum 74. 
 
Gemeinde Groß Nemerow 
Frau Doris Herbst  am 28.01.  zum 69. 
Herr Wolfgang Steinicke  am 28.01.  zum 82. 
Frau Thea Otter  am 29.01.  zum 75. 
Herr Karl Recknagel  am 29.01.  zum 81. 
Herr Kurt Schröder  am 03.02.  zum 66. 
Frau Birgit Jantz  am 04.02.  zum 65. 
Frau Karin Wolter  am 04.02.  zum 73. 
Frau Elli Schulz  am 06.02.  zum 86. 
Frau Christa Kaube  am 07.02.  zum 72. 
Frau Heidelies Rossow  am 09.02.  zum 70. 
Herr Reiner Borges  am 11.02.  zum 65. 
Frau Edda Wanitschke  am 14.02.  zum 67. 
Frau Gertrud Schatte  am 15.02.  zum 87. 
Frau Edith Drews  am 16.02.  zum 76. 
Herr Hans Werner Rudolph  am 17.02.  zum 66. 
Frau Renate Unger  am 17.02.  zum 79. 
 
Gemeinde Holldorf 
Herr Walter Ladwig  am 26.01.  zum 98. 
Herr Rudolf von der Liedt  am 27.01.  zum 68. 
Frau Luise Welz  am 28.01.  zum 73. 
Herr Bernhard Strugal  am 31.01.  zum 70. 
Herr Peter Voß  am 02.02.  zum 70. 
Frau Edeltraut Zech  am 11.02.  zum 72. 
Frau Anneliese Meyer  am 12.02.  zum 75. 
 
Gemeinde Lindetal 
Herr Ruthard Michalik  am 26.01.  zum 78. 
Frau Friedlinde Salomon  am 26.01.  zum 73. 
Herr Horst Werthmann  am 26.01.  zum 81. 
Frau Brigitte Bull  am 31.01.  zum 69. 
Herr Peter Ihrke  am 02.02.  zum 80. 
Herr Gerhard Lindemann  am 02.02.  zum 80. 
Herr Alfred Abram  am 03.02.  zum 65. 
Frau Rose-Marie Raehse  am 05.02.  zum 88. 
Frau Jutta Hamann  am 06.02.  zum 74. 
Herr Rudi Sternekieker  am 07.02.  zum 73. 
Herr Waldemar Werner  am 12.02.  zum 77. 
Herr Heinz Dummann  am 13.02.  zum 74. 
Frau Agnes Kullmann  am 14.02.  zum 71. 
Frau Anneliese Söler  am 15.02.  zum 88. 
 
Gemeinde Pragsdorf 
Herr Gerhard Turner  am 05.02.  zum 65. 
Frau Elli Röbert  am 12.02.  zum 77. 

Wir gratulieren den Jubilaren zum Geburtstag
 im Januar/Februar 2013
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Kroppach, 11. Dezember 2012 –
Kindern eine Zukunft schenken
ist das erklärte Ziel der Reiner-
Meutsch-Stiftung FLY & HELP. Für
das Jahr 2013 liegt der Förder-
schwerpunkt auf dem Bau von wei-
teren Schulen in Afrika und Süd-
ostasien. Die faszinierende Tour
„Abenteuer Weltumrundung“ war
2012 mit 32 Multivisions-Shows
zu Gast in ganz Deutschland und
verzeichnete tolle Erfolge. 20.000
Zuschauer ließen sich begeistern
für die Idee der Stiftung FLY &
HELP. Viele Menschen gaben be-
reitwillig Spenden, die ihren Weg
und vollständigen Einsatz in die
Projekte 2013 für die Bildung der
Kinder finden werden. Denn auch
im nächsten Jahr stehen wieder
große Vorhaben an. In Afrika wer-
den durch FLY & HELP fünf neue
Schulen in Ruanda entstehen. Im
Partnerland von Rheinland-Pfalz
engagiert sich der Westerwälder
Unternehmer Reiner Meutsch
schon seit Jahren für die Verbesse-
rung der Grundschulbildung. Zwei
weitere Projekte befinden sich im
Nordosten auf dem afrikanischen
Kontinent – in Äthiopien. Eine
Schule wird in Mekuabia gebaut,
direkt an der Hauptstraße nach

Nefas, die andere in Yesero, 10 km
von Nefas entfernt auf dem Weg
nach Lay-gayinet. Beide werden
in bewährter Zusammenarbeit mit
der Deutschen Welthungerhilfe auf
den Weg gebracht. Auch in Myan-
mar (Südostasien) werden zwei
Gemeinschafts-Projekte durch-
geführt: der Bau zweier Grund-
schulen im flutgefährdeten Dorf
Chet Kan und in Kya Oe. Schulen
sind derzeit in vielen Gemeinden
Myanmars nur provisorische und
mit eigenen Mitteln errichtete ein-
fache Gebäude aus Holz oder mit
Wänden aus Bambusmatten und
Dächern aus Palmblättern, die
den starken Regenfällen nur be-
dingt lange standhalten. Aber der
Bildungshunger ist groß und FLY
& HELP möchte auch den Kindern
ärmerer Familien eine Grundschul-
bildung ermöglichen.

Für die „Zion Schule“ in Surutupalli
(Südindien) übernimmt die Stiftung
das Gehalt von zwei Lehrern für ein
Jahr. Diese Schule ist integriert im
Kinderheim „Zion Home“ und bie-
tet bis zu 150 Mädchen und Jun-
gen in ländlicher Umgebung Unter-
kunft und Schulbildung. Aufgrund
seines unermüdlichen Einsatzes

wird der Wohltäter und Globetrot-
ter Reiner Meutsch mit seiner Stif-
tung im nächsten Jahr dann 5.000
weiteren Schülern Bildung ermög-
licht haben. Und das mit einem
Fördervolumen von ca. 350.000
Euro. „Unser Ziel ist es, 100 Schu-
len bis 2025 zu bauen. Ich bin sehr
froh, dass so viele Menschen FLY
& HELP unterstützen, denn jeder
noch so kleine Beitrag hilft uns
dabei, den Kindern eine Zukunft
zu schenken!“ Sein Beruf und sei-
ne Leidenschaft für das Fliegen
führen Reiner Meutsch um die
ganze Welt. Dadurch erhält er viele
Einblicke in das Leben der Men-
schen in anderen Ländern. „Einige
Begegnungen haben mich zutiefst
berührt. In persönlichen Gesprä-
chen erzählten mir Menschen, wie
anders ihr Leben verlaufen wäre,
wenn sie einen Zugang zu schuli-
scher Bildung gehabt hätten. Da-
durch entstand in mir der Wunsch,
etwas zu bewegen und zu verän-
dern. Die Idee zu meiner Stiftung
FLY & HELP besteht schon lange.“
Reiner Meutsch bietet auch in
2013/2014 wieder sieben Delega-
tionsreisen und damit die Möglich-
keit an, sich persönlich vor Ort von
der Entwicklung der Schulprojekte

mit eigenen Augen zu überzeugen.
Hintergrundinformationen sind
abrufbar unter www.fly-and-help.
de. Wer helfen und (s)einen Bei-
trag für eine bessere Welt leisten
möchte, für die Kinder, die unsere
Zukunft bedeuten, kann dieses mit
einer Spende bewirken. Denn mit
einer guten Schulbildung wird der
Grundstein für diese sichere Zu-
kunft gelegt.
Und das Gute daran. „Alle Spen-
dengelder fließen 1:1 in die Bil-
dungsprojekte, da ich alle Kosten
privat übernehme bzw. diese durch
Sponsoren abgedeckt werden“,
verspricht Reiner Meutsch. (Spen-
denkonto: Westerwald-Bank (BLZ
573 918 00), Kto. Nr.: 5550)

+++ Hauptziel der 2009 gegrün-
deten Reiner Meutsch Stiftung
FLY & HELP ist die Förderung
von Schulbildung. Mit Hilfe der
Spenden errichtet die Stiftung
neue Schulen, Kindergärten und
Waisenhäuser in Entwicklungs-
ländern. Bis 2025 sollen ins-
gesamt 100 Projekte rund um
den Globus mit Spendengeldern
initiiert, gefördert und betreut
werden. Weitere Informationen
unter www.fly-and-help.de +++

FLY & HELP baut 10 neue Schulen in 2013
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Meisterbetrieb
Kristina Schröder

Am Markt 4
17094 Burg Stargard

Tel. 03 96 03/23 40 43

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.00 - 16.00 Uhr

Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

     w
ww.haf ingerhof-haenisch.de

Hafingerhof Hänisch
Papiermühlenweg 12 · 17094 Burg Stargard

· Gesellschaften von 80 bis 250 Personen · hochwertiges Büfett 
· musikalischer Rahmen · Bestuhlung und Dekoration können je 

nach Wunsch und Anlass ausgewählt und zusammengestellt werden

Tel.: 039603/20523 · Mobil: 0173/2423980
e-mail: hafingerhof-haenisch@hotmail.com

- Feiern einmal anders -
	

schlüsseldienst
mildebrath  GmbH
Schließanlagen • Sicherheitstechnik • Beratung • Verkauf • Installation • Service

HHHH
e

Neutorstraße 28
17033 Neubrandenburg
Telefon 03 95/566 11 11
www.schluessel-nb.de

34 
Jahre

Vom Keller bis zum Dach  
 - Wir machen Ihr Haus sicher!
UNSER ANGEBOT: 
 
· Alarm- und Videoüberwachung
· hochwertige Tresore
· aufbohrgeschützte Zylinder
· Absicherung von Fenster- & 
 Balkontüren

www.schluessel-nb.de

Kostenlose Beratung 
bei Ihnen vor Ort

Hier finden Sie 
den richtigen 
Ansprechpartner!

Schlüsselfertiger Neubau
Umbau • Sanierung
Dach-, Fassaden- und
Maurerarbeiten, Fensterbau
Bauplanung

Tel.: 03 96 03 / 2 33 60
www.fgbauservice.de

Marner Str. 101
17094 Burg Stargard

Bauen Sie auf Qualität und Erfahrung

Jeden Monat kostenlos in jeden erreichbaren Haushalt!

Stargarder Zeitung
Inserieren Sie in Ihrem Mitteilungsblatt

Diese Anzeige 90 mm x 30 mm kostet nur 25,- EUR
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Unser Unternehmen arbeitet auf dem Gebiet 

• Klärtechnik (biologische Kläranlagen/Sammelgruben)
• Regenwassernutzung
• zertifizierte Dichtheitsprüfung von
• Abwasseranlagen und Rohrleitungen
• Druckentwässerung
• Wartung und Pflege von Kläranlagen und Pumpwerken

Feldstraße 3
17033 Neubrandenburg

Tel. 0395-7782021

www.abwassersysteme-collier.de/info@abwassersysteme.net

n Die Wasserrahmen-Richtlinie der 
EU, bzw. das Wasserhaushaltsge-
setz des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, schreibt eine fach- und 
sachgerechte Dichtheitsprüfung 
von vorhandenen Abwasseranla-
gen nach DIN EN 1610 und DIN 
1986 Teil 30 vor.
Dieser Thematik haben wir uns ge-
stellt. Vor ca. 2 Jahren hat sich Herr 
Collier einer Ausbildung zur fachge-
rechten Dichtheitsprüfung unter-
zogen und somit die Befähigung 
zur Ausführung dieser Tätigkeiten 
erlangt. Denn nur Prüfungen, die 
durch Firmen mit dieser Zertifizie-
rung durchgeführt wurden, werden 
von den Behörden anerkannt und 
gewährleisten somit dem Betreiber 
eine Rechtssicherheit. Häufige Fra-
gen unserer Kunden sind immer 
wieder: „Warum muss ich meine  
Abwasseranlage überhaupt auf 
Dichtheit prüfen lassen?“

Jeder einzelne sollte seinen Bei-
trag zum Umweltschutz leisten. 
Das fängt in unserer Branche beim 
Gewässerschutz an, denn „Wasser 
ist Leben!“. 
Ein verantwortungsvoller Umgang 
mit unseren Ressourcen ist wich-
tig, um diese für unsere Kinder und 
Kindeskinder zu erhalten.
Seit nunmehr 10 Jahren arbeitet 
die Firma Abwassersysteme Uwe 
Collier mit ihren Kunden „Hand in 
Hand“ zusammen, stets bestrebt 
diese umfangreich zu betreuen und 
für jeden eine individuelle und op-
timale Lösung zu finden.
Ein großer Dank geht an alle Kun-
den und Partner, die uns auf die-
sem Weg treu begleitet haben und 
hoffentlich noch lange begleiten 
werden! Sprechen Sie uns gerne 
an - wir freuen uns auf neue Her-
ausforderungen und eine Zusam-
menarbeit mit Ihnen!

Dichtheitsprüfungen von  
Abwasseranlagen und Schächten

- Anzeige -

Friseur · Neubau · Sanierung · Steuern
Renovierung · Restaurant · Umzug · 
Energieeffizienz · Vermietung  u. v. m.

Dem Burgfräulein 
in Burg Stargard begegnen

 (MiB). Der klangvolle Name „Zum Burgfräulein“ lässt eine 
Versorgung in der Pension zu Burg Stargard vermuten, die 
von Aufmerksamkeit und Fürsorge geprägt ist. Das ist es, 
was sich Burgfräulein Beate Frost mit der Übernahme der 
einstigen Pension zum „Zum Tierpark“ vorgenommen hat. 
Die Zimmer werden bis zum Sommer modern und in fri-
schen Farben erstrahlen, passend zum neuen Erscheinungs-
bild der Pension. Haben Sie schon einmal darüber nach-
gedacht, sich von einem Burgfräulein bewirten zu lassen? 
Bei einer Betriebs- oder Familienfeier hätten Sie die Mög-
lichkeit dazu. Es ist zudem möglich, die Räumlichkeiten 
zu mieten, in denen bis zu 25 Personen Platz finden. Ihre 
Gäste können direkt in einem Einzel-, Doppel oder Vier-
bettzimmer übernachten. Zusätzlich bieten wir in zwei Fe-
rienwohnungen Platz für vier oder acht Personen. Von un-
serer Hofterrasse offenbart sich übrigens ein bezaubernder 
Ausblick auf die Altstadt und die Burg.

Schauen Sie doch einfach mal rein in die Pension  
„Zum Burgfräulein“, Sabeler Weg 4 in Burg Stargard.

- Anzeige -

Reinhard Wichmann
Am Sannbruch 20, 17094 Burg Stargard
Telefon: (039603) 27 082
Termine täglich nach Vereinbarung

Im Rahmen einer Mitgliedschaft beraten wir Arbeitnehmer, Beamte,
Rentner und (Klein-)Vermieter gemäß der gesetzlichen Beratungsbefugnis nach § 4 Nr.11 StBerG.
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Halle zu vermieten
zwischen Malchow und Röbel

direkt an der Bundesstraße, ca. 475 m2

Tel.: 03 99 31/5 79-15

VERMIETE
großeWohnung im
2- Familienhaus in Zierzow
Kontakt unter: 039931/579-31

Familienhaus
mitWeitblick

Einfamilienhaus, Baujahr 2001 | ca. 500 m2 Wohn- und Nutzfläche |
ca. 4.000 m2 | Grundstück kompl. eingezäunt | Außenpool | Sauna |
Weinkeller |Kachelofenu.v.m. |BlickaufdieMüritz |Reiten|Golfenund
Wassersport inunmittelbarerNähe | Bootshaus inderSietowerBucht

Kauf von privatBei InteresseMail anaga-gross@t-online.de

Traumhaus
anderMecklenburgischen Seenplatte -
NäheWaren (Müritz)

www.familienanzeigen.wittich.de

Ihre Vorteile
bei der Online-Buchung:
4  verlängerte Annahmeschlüsse
4  wenn Sie Ihre Anzeige online buchen,

 nutzen Sie Ihre
 15 % Preisvorteil!
4  Schalten Sie jetzt Ihre Familienanzeige

 Ihre Privatanzeige mit AZweb

AZwebAZweb

Geburtstags-
glückwünsche ...

bei der Online-Buchung:bei der Online-Buchung:
verlängerte Annahmeschlüsse

bei der Online-Buchung:

15 % 
Preisvorteil bei

AZwebAZweb
gültig bis 31. August 2013!

Bequem 

Familienanzeigen 
online …

gestalten und schalten
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Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal
Ferienwohnung „Himmelchen“

im romantischen Ahrweiler
Schön eingerichtete Ferienwohnung (****)

in Ahrweiler für 2 – 4 Personen, direkt am Ahr-Rad-
wanderweg und 10 Gehminuten zum mittelalterlichen
Stadtkern, ab 45,– € pro Tag. Tel.: 01 63 -7 88 02 36

E-Mail: h.pacyna@web.de · www.himmelchen.de
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Reise durch (k)ein Land

Bestellung unter:
www.wittich.de

oder
Verlag + Druck

LINUS WITTICH KG
Röbeler Straße 9

17209 Sietow
oder

039931/579-0ISBN-978-3-00-28678-0

Schicksale in der DDR - Uwe Bernd
Kein Stasi-Grusel, Grenzregime-Horror und 
keine Dissidenten-Drangsalierungen - und 
doch gewährt dieses Buch seit dem Mau-
erfall den wohl detailiertesten Einblick in 
den täglichen Wahnsinn DDR mit all seinen 
Facetten. Drei 19-jährige Männer sind auf 
Tramp-Tour quer durch die kleine Republik. 
Auf ihrer Reise ohne Ziel, ohne Zelt und ohne 
Zeitlimit, mit dem Motto „Bei Langeweile vor-
sichtshalber Stellungswechsel“ begegnen 
ihnen jene Menschen, die sich im Sozia-
lismus auf ihre Art eingerichtet haben. Sie 
treffen zum Beispiel auf Par-
teibonzen, Betriebsleiter, 
Polizisten, Arbeiter, Sol-
daten ebenso Punks, 
BRD-Touristen, Blue-
ser, Prostituierte, 
Anarchisten. 6,50€

inkl. Versand

FLYER

 setzen, drucken und verteilen!
GÜNSTIG

Alles 
aus einer 

Hand!

LINUS WITTICH KG
VERLAG + DRUCK

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow
Tel. 03 99 31/5 79-31 · e-mail: ag@wittich-sietow.de

72178 Waldachtal 1 · (Ortsteil Lützenhardt)
Nördlicher Schwarzwald

Telefon 0 74 43 / 96 62-0 · Fax 0 74 43 / 96 62 60
Fam. Kaupp

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage

www.hotel-breitenbacher-hof.de
oder fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

p. P.
ab 199,– €

Romantikwochenende
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen
mit Halbpension und
Verwöhnprogramm

Schwarzwaldversucherle
immer Sonntag bis
Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Übernachtungen
mit Halbpension

Verwöhnpauschale Fasching
dem Trubel entfliehen...
Termin: 7. bis 14. Februar
4 oder 7 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü
1 x Kaffee und Kuchen
1 x romantische
Fackelwanderung

Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag

SchwarzwaldversucherleSchwarzwaldversucherle

p. P.
ab 149,– €

4 oder 7 Übernachtungen mit Halbpension

p. P.
ab 258,– €

Einmal an sich selber denken...
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Steinstraße 10 · Gewerbegebiet Fritscheshof Süd/Ost · 17036 Neubrandenburg
Tel.: (03 95) 779 21 98 · Fax: 779 21 97

E-Mail: gartentechnik-hinckeldeyn@t-online.de
www.hinckeldeyn-gartentechnik.de

... damit Sie besser abschneiden !

Friseur · Neubau · Sanierung · Steuern · Renovierung · Restaurant · Umzug · Energieeffi zienz · Vermietung  u. v. m.

LINUS WITTICH KG
VERLAG + DRUCK

Wolfgang Arendt
Tel. 0171/9 71 57 36

WERBUNG die ankommt

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow · Telefon: 03 99 31/5 79-0
Telefax: 03 99 31/5 79-30 · Internet: www.wittich.de
e-mail: w.arendt@wittich-sietow.de / j.teidge@wittich-sietow.de / d.mahncke@wittich-sietow.de

Doreen Mahncke
Tel. 039931/ 5 79 57

Jörg Teidge
Tel. 0171/9 71 57 33

Ihr persönlicher Ansprechpartner Ich bin telefonisch 
für Sie da.

Möchten Sie Ihr Haus verkaufen!
Haus und Grundstück sind Ihnen zu groß?

Sie schaffen nicht mehr alles alleine?
Berufliche oder familiäre Veränderungen?

Wir erledigen für Sie alle Formalitäten.
Seit 20 Jahren bin ich in Ihrer Region erfolgreich tätig.

Wir stellen Ihre Immobilie nicht einfach nur so ins Internet.
Wir präsentieren Ihr Haus auch auf Messen und Ausstellungen,

 im Immobilienscout24
und auf unserer Homepage www.horn-immo.de.

HORN
IMMOBILIEN
Ihr Familienmakler seit 1993!

Detlef Horn
Telefon: 0395-5 70 66 69 · 0172-3 93 08 27

E-Mail: info@horn-immo.de · www.horn-immo.de




